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1. Einleitung

Bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine
Umweltprüfung durchzuführen. Die Anforderungen zur Umweltprüfung gehen zurück auf
die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom
27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Program-
me. Nach den Erwägungsgründen der EG-Richtlinie dient die Umweltprüfung

 der frühzeitigen und angemessenen Berücksichtigung von Umweltbelangen bereits auf
den vorgelagerten Planungsebenen,

 der Berücksichtigung, der sich aus verschiedenen Einzelvorhaben ergebenden kumula-
tiven Wirkungen sowie

 der verbesserten Aufbereitung der umweltbezogenen Beurteilungsgrundlagen für die
Abwägung,

so dass sowohl ein hohes Schutzniveau für die Umwelt als auch Fortschritte auf dem Weg
einer nachhaltigen Entwicklung erreicht werden können. Die Umweltprüfung ist somit ein
Instrument der Umweltvorsorge.

Gegenstand der Umweltprüfung sind die im § 2 des UVPG genannten Schutzgüter ein-
schließlich der menschlichen Gesundheit und der biologischen Vielfalt. Zu berücksichtigen
sind zudem die im Baugesetzbuch genannten Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6
Nr. 7 und § 1a BauGB).

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden in einem Umweltbericht dokumentiert. Der vor-
liegende Umweltbericht bezieht sich auf den Entwurf der 9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Dörentrup zur Darstellung von Konzentrationszonen für die
Windenergienutzung und ist Teil der Unterlagen zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der
Beteiligten Behörden gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB. Der Umweltbericht enthält die er-
forderlichen Angaben entsprechend Anlage 1 zu § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB.

Zu prüfen ist, welche erheblichen Umweltwirkungen von den, mit der 9. Änderung des Flä-
chennutzungsplans, auszuweisenden Konzentrationszonen für die Nutzung der Windener-
gie ggf. ausgehen können.

1.1 Inhalte und Ziele der Änderung des Flächennutzungsplanes

Die Gemeinde Dörentrup verfolgt mit der vorliegenden 9. Änderung des Flächennutzungs-
planes das Ziel, der Windenergie substanziell Raum zu schaffen und die Standortwahl im
Gemeindegebiet aktiv zu steuern. Im Vorgriff auf das Flächennutzungsplanverfahren wurde
mit einer Potenzialstudie eine Flächenkulisse zur Ausweisung geeigneter Konzentrations-
zonen für die Nutzung der Windenergie erarbeitet. Die Eingrenzung geeigneter Flächen im
Gemeindegebiet erfolgte auf der Grundlage eines gesamträumlichen Planungskonzeptes
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unter Berücksichtigung „harter“ und „weicher“ Tabukriterien. Auf dieser Grundlage wurde
der Vorentwurf erarbeitet.

Im Rahmen der Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB wurden im Som-
mer 2015 weitere Abwägungsmaterialien zu den einzelnen Flächen gesammelt. Diese
wurden anschließend geprüft und im Rahmen der Abwägung bewertet. Die als Ergebnis
der frühzeitigen Beteiligung verbleibenden Flächen wurden als mögliche Konzentrationszo-
nen für die Nutzung der Windenergie diskutiert und das Prüfungsergebnis im Rahmen der
Offenlage nun konkret dargestellt. Im Rahmen einer erneuten öffentlichen Auslegung
(Wegfall / Herausnahme der Fläche 14) wurde der Planentwurf ausgelegt.

Ziel der Gemeinde Dörentrup ist es, nach Abschluss des vorliegenden Planverfahrens im
Flächennutzungsplan städtebaulich sinnvolle und landschaftsplanerisch/ naturräumlich
geeignete Konzentrationsflächen für die Nutzung der Windenergie darzustellen.

Die angestrebte Energiewende bietet Chancen und Möglichkeiten für eine ressourcen-
schonende und effiziente Energiegewinnung. Für Kommunen bedeutet dies zunächst Ein-
sparpotenziale zur Steigerung der Energieeffizienz zu nutzen, was z. B. durch die energeti-
sche Optimierung von Siedlungsbereichen und kommunalen Gebäuden erreicht werden
kann. Darüber hinaus sollen soweit möglich fossile Energieträger durch erneuerbare Ener-
gien ersetzt werden.

Die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan zur Windenergie entspricht nicht mehr
den Zielen und energiepolitischen Überlegungen der Gemeinde. Vor dem Hintergrund, der
Windenergie im Gemeindegebiet substanziell mehr Raum geben zu können, verfolgt die
Gemeinde mit der Potenzialanalyse und der anschließenden Änderung des Flächennut-
zungsplans folgende Ziele:

 Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergienutzung vor dem Hintergrund
der in der Zwischenzeit eingetretenen, geänderten rechtlichen und technischen Rah-
menbedingungen;

 Ausweisung von Flächen mit Konzentrationswirkung zur Vermeidung einer „Versparge-
lung“ der Landschaft mit vielen einzelnen Anlagen, die verstreut im gesamten Gemein-
degebiet liegen.

Im Folgenden (Abb. 1, Tab. 1) sind die Flächen gelb dargestellt und nummeriert, die im
Zuge der 9. Änderung des Flächennutzungsplans als Konzentrationsflächen für die Nut-
zung der Windenergie ausgewiesen werden sollen.
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Abb. 1 Geplante Konzentrationszonen (gelb) mit Nummerierung (Siedlungsbereiche in rosa
dargestellt)

Geplant ist die Ausweisung von acht Konzentrationszonen auf insgesamt 90,8 ha
(ca. 10,1 % der „Weiss“fläche).

Tab. 1 Flächengrößen von Konzentrationszonen und Teilflächen für die Nutzung der Wind-
energie

Nr. ha

1 54,9

7 1,0

9 26,1

13 8,8

14 zur erneuten Offenlage entfallen

insgesamt 90,8
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1.2 Darstellung der festgelegten Ziele einschlägiger Fachgesetze und Fach-
pläne

Die in der Umweltprüfung zu berücksichtigenden Umweltschutzziele umfassen nur diejeni-
gen, die im Wirkungszusammenhang mit den Darstellungen im Flächennutzungsplan ste-
hen und durch diesen auch beeinflussbar sind.

Wichtige Umweltziele resultieren insbesondere aus Fachgesetzen wie dem Baugesetzbuch
(BauGB), dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), dem Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und dem Wasserhaushalts-
gesetz (WHG), aus der FFH-Richtlinie festgelegten Schutzgebietssystem Natura 2000 so-
wie aus den fachplanerischen Grundlagen, wie dem Landschaftsplan und dem Regional-
plan.

BauGB

Nach § 1 (5) BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung ge-
währleisten, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen –
auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen – miteinander in Einklang brin-
gen und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung sichern.
Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaan-
passung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern sowie die städtebauliche
Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne u. a. insbesondere die
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu
berücksichtigen.

Klimaschutzgesetz NRW

Nach § 3 des Klimaschutzgesetzes kommt zur Verringerung der Treibhausgasemissionen
der Steigerung des Ressourcenschutzes, der Ressourcen- und Energieeffizienz, der Ener-
gieeinsparung und dem Ausbau erneuerbarer Energien besondere Bedeutung zu.

BNatSchG

Nach § 1 (3) Nr. 4 BNatSchG sind u. a. zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, insbesondere Luft und Klima, auch durch Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen. Dies gilt insbesondere
dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung durch zunehmende Nutzung erneuer-
barer Energien.
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Wegen ihrer Schutzwürdigkeit kommen geschützte Bereiche von Natur und Landschaft für
eine Windenergienutzung nicht in Betracht.

Aus dem § 44 BNatSchG ergibt sich ein besonderes Artenschutzrecht, das auch für die
Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen ist. Im Anwendungsbereich von § 35 Abs. 3 Satz 3
BauGB für Konzentrationszonen für Windenergieanlagen erfüllt der Flächennutzungsplan
eine dem Bebauungsplan vergleichbare Funktion. Daher ist es nicht ausreichend, die Ar-
tenschutzbelange im Sinne einer überschlägigen Vorabschätzung zu berücksichtigen.
Vielmehr muss eine artenschutzrechtliche Prüfung erfolgen, die erkennen lässt, dass die
Änderung des Flächennutzungsplanes artenschutzrechtlich vollzugsfähig ist.

BImSchG

Bei Windenergieanlagen handelt es sich um Anlagen i. S. v. § 3 Abs. 5 Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG). Sie unterliegen den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen
nach § 5 BImSchG. Damit ist die Genehmigungsfähigkeit grundsätzlich an die Einhaltung
der immissionsschutzrechtlichen Anforderung (TA Lärm, Schattenwurf) gebunden.

Landesplanung (Landesentwicklungsplan NRW)

In Ziel D.II.2.4 trifft der Landesentwicklungsplan (LEP) (LEP NRW 11.05.1995) folgende
Festlegungen: Die Voraussetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien (vor allem
Wasser-, Wind- und Solarenergie sowie nachwachsende Rohstoffe) sind zu verbessern
bzw. zu schaffen. Gebiete, die sich für die Nutzung erneuerbarer Energien aufgrund der
Naturgegebenheiten besonders eignen, sind in den Gebietsentwicklungsplänen als „Berei-
che mit Eignung für die Nutzung erneuerbarer Energien“ darzustellen. Das besondere Lan-
desinteresse an einer Nutzung erneuerbarer Energien ist bei der Abwägung gegenüber
konkurrierenden Belangen als besonderer Belang einzustellen.

Für erneuerbare Energien, für die aufgrund der natürlichen Standortvoraussetzungen weit-
läufige Suchräume zur Verfügung stehen, sind - wie bei allen anderen raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen auch - Standortentscheidungen aufgrund umfassender Abwä-
gung zu treffen. Das besondere Landesinteresse am verstärkten Einsatz erneuerbarer
umwelt- und ressourcenschonender Energien ist in solchen Fällen als besonderer Belang
in Abwägungsentscheidungen einzustellen. Dies gilt insbesondere für Standorte einer li-
nien- und flächenhaften Bündelung von Windkraftanlagen, die aufgrund der Naturgegeben-
heiten von zunehmender planerischer Relevanz sind.

Der Entwurf zum Landesentwicklungsplan NRW (Staatskanzlei NRW, Landesentwick-
lungsplan NRW, Entwurf Stand 25.06.2013) formuliert in Ziel 10.2-2 die Absicht der Lan-
desregierung, bis zum Jahr 2020 mindestens 15 % und bis zum Jahr 2025 schon 30 % der
Stromversorgung in Nordrhein-Westfalen durch erneuerbare Energien zu decken. Gemäß
den o. g. Zielvorstellungen hat der Träger der Regionalplanung im Planungsgebiet Detmold
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10.500 ha als Vorranggebiete für die Windenergienutzung zeichnerisch festzulegen. „Die
Landesregierung erwartet, dass sich die Regionen und Kommunen bei Setzung eines Min-
destziels nicht mit der Erfüllung des Minimums begnügen, sondern ein vielfach darüber
hinausgehendes Engagement zeigen und damit eine Flächenkulisse von insgesamt ca.
2 % für die Windenergienutzung eröffnet wird.“ (vgl. Erläuterungen zu Ziel 10.2-2).

Regionalplanung

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Regionalplans des
Regierungsbezirks Detmold, Teilabschnitt Oberbereich Bielefeld (Bezirksregierung
Detmold, 2004).

Im Regionalplan werden das Siedlungsgebiet von Dörentrup und die Ortschaft Humfeld als
Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) dargestellt. Bereiche für gewerbliche und industrielle
Nutzung (GIB) weist der Regionalplan westlich von Humfeld aus. Als Bereich zum Schutz
der Natur (BSN) ist das Bega-Tal sowie der „Hunkemeiers Busch“ nördlich von Humfeld
und der Bereich des Steinbergs und der Steinegge im Norden des Gemeindegebietes
dargestellt. Der Gewässerverlauf der Bega stellt ein zentrales Element regionaler Grünzü-
ge dar, der sich westlich und östlich des Gemeindegebietes weiter fortsetzt. Die Freiraum-
funktion Grundwasser- und Gewässerschutz stellt der Regionalplan für große Teile des
östlichen Gemeindegebietes sowie im nordwestlichen Bereich der Gemeinde dar. Weite
Teile des Gemeindegebietes unterliegen zudem der Freiraumfunktion Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierenden Erholung.

Der sachliche Teilabschnitt „Nutzung der Windenergie“ (Bezirksregierung Detmold, 2000)
des Regionalplans setzt als Ziel fest, dass geeignete Flächen für die Errichtung von WEA
ausgewiesen werden können. Die Ausweisung hat „unter Beachtung des Freiraumschutzes
und der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Schutzes der Wohn-
bevölkerung vor Immissionen und einer optimalen Ausnutzung der Flächen“ zu erfolgen
(Ziel 1).

Die Ausweisung soll ferner die „natürliche Windhöffigkeit“ und die technischen Vorausset-
zungen zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz berücksichtigen. Zudem sind die der
Windenergienutzung entgegenstehenden Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu
beachten (Ziel 2).

Eine Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von WEA steht i. d. R. nicht
in Konflikt mit folgenden Ausweisungen des Regionalplans:

 Bereiche für den Schutz der Landschaft und für landschaftsorientierte Erholung
 Regionale Grünzüge
 Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz
 Freiraumbereiche für zweckgebundene Nutzungen
 Allgemeine Siedlungsbereiche für zweckgebundene Nutzungen (Ziel 3).
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Eine Ausweisung von Konzentrationszonen für die Errichtung von WEA kommt in BSN nur
in Betracht, wenn keine naturschutzfachlichen Gründe dagegen sprechen (Ziel 4).

Waldbereiche, Darstellungen für Oberflächengewässer, ASB und Darstellungen der Ver-
kehrsinfrastruktur stellen gemäß dem sachlichen Teilabschnitt Windenergie des Regional-
plans Tabubereiche dar (Ziel 5).

Weitere Tabubereiche stellen kulturhistorisch bedeutsame Strukturen, Ortsbilder und
Stadtsilhouetten sowie die Kammlagen des Wiehen- und des Wesergebirges, des Teuto-
burger Waldes und des Eggegebirges dar (Ziel 6).

„Zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Immissionen, zum Schutz hochwertiger Funktionen
für Naturschutz und Landschaftspflege sowie zur Vermeidung gegenseitiger negativer Ein-
flüsse mit anderen Raumnutzungen“ legt der Regionalplan fest, dass Schutzabstände ein-
gehalten werden müssen (Ziel 7).

Grundsätzlich sind die Ziele der Raumordnung nach § 3 (1) ROG verbindliche Vorgaben,
die bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beachten sind und andere
raumbedeutsame Nutzungen ausschließen. Daher sind die Bauleitpläne gem. § 1 (4)
BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen.

Flächennutzungsplan/ Bebauungsplan

Grundlage bildet der Flächennutzungsplan der Gemeinde Dörentrup vom 30.06.2005, zu-
letzt geändert am 21.01.2014 (7. Änderung).

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Dörentrup wurde eine Zone auf dem
Kleeberg als Konzentrationszone für die Windenergienutzung dargestellt. Die Zone ist mit
11 errichteten Anlagen (z. T. repowert) zurzeit vollständig ausgeschöpft.

Landschaftsplan

Das Gemeindegebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplans
Nr. 6 „Oberes Begatal“ (in Kraft getreten am 25. Juni 2007) (Kreis Lippe, 2007).

Über den Landschaftsplan werden im Einzelnen folgende Schutzgebiete festgesetzt:

 Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG),
 Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG),
 Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG).

Insgesamt stellt der Landschaftsplan rund 92 % des Gemeindegebietes unter Schutz. Das
entspricht einer Gesamtfläche von ca. 4.581 ha. Davon entfallen rund 285 ha auf Natur-
schutzgebiete und 4.296 ha auf Landschaftsschutzgebiete.
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1.3 Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange

Die Ziele des Umweltschutzes mit allgemeiner Gültigkeit für das Plangebiet ergeben sich
insbesondere aus europäischem und deutschem Recht. Besonders hervorzuheben sind
hier z. B.:

 die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 14
und § 15 BNatSchG),

 die Bestimmungen zum Artenschutz gem. §§ 7, 44 und 45 BNatSchG,
 Belange des Bodenschutzes (§ 1a Abs. 2 BauGB in Verbindung mit dem Bundesboden-

schutzgesetz (BBodSchG)),
 Belange des Gewässerschutzes (§ 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswasser-

gesetz (LWG)),
 die Anforderungen des § 51a LWG zur Rückhaltung und, soweit möglich, zur Versicke-

rung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser,
 Belange des Immissionsschutzes (§ 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in

Verbindung mit den entsprechenden Rechtsverordnungen).

Auf die zuvor genannten sowie weiteren rechtlichen Belange und Anforderungen wird der
Planungsebene entsprechend im Einzelnen in den folgenden Kapiteln der schutzgutbezo-
genen Raumanalyse und Auswirkungsprognose eingegangen.

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.1 Methodik und Flächenkulisse

Methodik

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und all-
gemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Flächen-
nutzungsplanes in angemessener Weise verlangt werden kann. Sie ist damit auf den Dar-
stellungsmaßstab und die Tiefenschärfe des FNP (Maßstab 1:10.000) ausgerichtet.

Im Sinne der Abschichtung sind auf der Ebene der Flächennutzungsplanung vorrangig die
Umweltaspekte in die Umweltprüfung einzustellen, die eine generelle Zulässigkeitsvoraus-
setzung auch für spätere verbindliche immissionsschutzrechtliche Verfahren gemäß BIm-
SchG erkennen lassen. Gleichsam sind die mit der Ausweisung der Konzentrationszonen
für die Windenergienutzung zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen, bezogen
auf die Schutzgüter gem. § 2 (1) UVPG, in die Abwägung zur 9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Dörentrup einzubeziehen.

Den rechtlichen Rahmen für die in der Umweltprüfung zu prüfenden Auswirkungen und
Umweltschutzbelange setzen die Vorgaben des § 2 UVPG. In der Umweltprüfung sind
demnach die umweltbezogenen Auswirkungen der Planung auf:
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 den Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit,
 Boden, Wasser, Klima/ Luft und Landschaft,
 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
 Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie
 die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern

zu prüfen. Zur Erfassung der entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen werden die
Schutzgüter auf den Raum bezogen analysiert. Grundlage der Schutzgutbetrachtung ist die
Auswertung vorhandener Unterlagen sowie Erhebungen im Rahmen der Potenzialflä-
chenanalyse.

Die Schutzgutbetrachtung erfolgt anhand von Kriterien, die aus den gesetzlichen Vorgaben
und planungsrechtlichen Zielsetzungen abgeleitet werden. Mit den Kriterien werden die
Bedeutung des jeweiligen Schutzgutes und Empfindlichkeiten gegenüber dem Vorhaben
beschrieben. Die Bewertung erfolgt - der Planungsebene entsprechend - differenziert nach
Bereichen bzw. Werten und Funktionen allgemeiner und besonderer Bedeutung für Natur
und Umwelt. Die Kriterien der Schutzgutbewertung sind der folgenden Tab. 2 zu entneh-
men.

Die methodische Vorgehensweise zur Abschätzung der mit dem Planvorhaben zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen folgt dem Grundmuster der ökologischen Wirkungsanalyse.
Dabei erfolgt – ebenfalls der Planungsebene entsprechend – eine systematische Verknüp-
fung der Ausgangsdaten und ermittelten Wertigkeiten der untersuchten Schutzgüter mit
den von der Planung ausgehenden Wirkfaktoren. Die Darstellung der voraussichtlich we-
sentlichen Umweltwirkungen des Vorhabens schließt die Prognose der Erheblichkeit der
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft entsprechend den Anforderungen der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung ein.

Zusätzlich sind die nach europäischem Recht sowie Bundes- und Landesgesetzgebungen
bei Fachplanungen und Eingriffsplanungen besonders zu berücksichtigende Bestimmun-
gen zum Artenschutz zu beachten.
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Tab. 2 Kriterien der Schutzgutbewertung und ihre Bestimmungsmerkmale

Schutzgüter Kriterien der Schutzgutbewertung Bestimmungsmerkmale

Menschen /
Gesundheit

Bedeutung / Empfindlichkeit von Wohn- und
Wohnumfeldfunktionen
Bedeutung / Empfindlichkeit landschaftsbezo-
gener Erholungsfunktionen
Empfindlichkeit der menschlichen Gesundheit

Nutzungsdarstellung gemäß FNP
landschaftsästhetischer Eigenwert
erholungsrelevante Infrastruktur
Siedlungsnähe, Erreichbarkeit
Lärmimmissionen, Richt-/Grenzwerte
Schadstoffimmissionen

Boden Biotopentwicklungspotenzial entspricht der
Bedeutung des Bodens als Standort für gefähr-
dete Pflanzengesellschaften
natürliche Ertragsfähigkeit entspricht der Be-
deutung des Bodens für die landwirtschaftliche
Nutzung
Archivfunktionen zur Darstellung von Böden mit
besonderer naturgeschichtlicher oder kulturge-
schichtlicher Bedeutung

Auswertung des Wasser- und Nährstoffeinflus-
ses, Extremstandorte
natur- und kulturgeschichtliche Bedeutung
Auswertung der Hinweise des Geologischen
Dienstes NRW zu schutzwürdigen Böden

Wasser Bedeutung des Grundwassers zur Wasserge-
winnung
Funktion des Grundwassers im Landschafts-
wasserhaushalt
Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag
Bedeutung der Fließ- und Stillgewässer als
Bestandteil im natürlichen Wasserhaushalt
Bedeutung von Landflächen als Retentions-
raum

Wasserschutzgebiete, Vorrang- und Vorsorge-
gebiete
Grundwasserflurabstände
Bodenart der Deckschichten in grundwasserge-
prägten Bereichen
Berücksichtigung von Altlasten
Fließ- und Stillgewässer natürlichen Ursprungs
Überschwemmungsgebiete

Klima und Luft Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiete
Kaltluftabflussbereiche und Frischluftschneisen
Gebiete mit günstigen bioklimatischen Wirkun-
gen (Ausgleichs- und Ergänzungsräume)
vorhandene Immissionsschutzvorkehrungen

großflächige Grünland- und Ackerbereiche
Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete, die zum
Abbau bioklimatischer und lufthygienischer
Belastungen im Siedlungsbereich beitragen
vorhandene Immissionsschutzpflanzungen

Pflanzen / Tiere /
biologische Vielfalt

Bedeutung / Empfindlichkeit der Biotoptypen
Vorkommen planungsrelevanter Arten
Betroffenheit besonders geschützter Biotope,
Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogel-
schutzgebiete, Biotopverbundsysteme etc.

Schutzstatus und Regenerationsfähigkeit der
Biotoptypen
Schutzstatus und Gefährdungsgrad vorkom-
mender Arten sowie die Lebensraumausstattung
des Gebietes
naturschutzrechtlich ausgewiesene Schutzgebie-
te

Landschaft Bedeutung der Landschaftsbildeinheiten (land-
schaftsästhetischer Eigenwert)
Empfindlichkeit gegenüber visuellen Beein-
trächtigungen

Vielfalt, Eigenart, Naturnähe der Landschafts-
bildeinheiten
ästhetischer Eigenwert und vorhabenspezifische
Auswirkungen
besondere Kulturlandschaftsmerkmale

Kultur- und sonsti-
ge Sachgüter

Bedeutung der Kulturgüter und sonstigen
Sachgüter

Spuren historischer Nutzungen
archäologische Fundstellen
Bau- und Bodendenkmale, Naturdenkmale

Es ist darauf hinzuweisen, dass über die Zulässigkeit zur Errichtung von Windenergieanla-
gen abschließend im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
gem. BImSchG entschieden wird. Genehmigungs- und Überwachungsbehörde bei immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungen ist die Untere Immissionsschutzbehörde beim



Gemeinde Dörentrup
F-Planänderung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie
Umweltbericht - 11 -

Kreis Lippe. Auf dieser letzten Prüfebene ist die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebe-
nen bzw. sich aus der laufenden Rechtsprechung ableitenden Grenz- und Orientierungs-
werte wie z. B. Schall-, Schattenwurf, bedrängende Wirkung etc. durch entsprechende
Fachgutachten verbindlich nachzuweisen.

Grundsätzlich muss unterstellt werden, dass, bezogen auf die genannten Wirkpfade, ein
Nachweis zur Einhaltung der Grenz- und Orientierungswerte erbracht werden kann. Wäre
dies nicht möglich, so könnte das Vorhaben, der Windpark, die Windenergieanlage an der
betreffenden Stelle nicht genehmigt werden. Für die zur Ausweisung im Flächennutzungs-
plan vorgesehenen Flächen wird daher angenommen, dass sie im Sinne der Zulässigkeits-
voraussetzungen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle bleiben. Gleichzeitig ist es Aufgabe
der Umweltprüfung Beeinträchtigungen der Umwelt auch unterhalb der Zulässigkeitsgrenze
zu ermitteln und darzustellen, die im Sinne der Umweltvorsorge als erheblich eingestuft
werden müssen. Sie unterliegen der Abwägung im Verfahren.

Im nachgelagerten Zulassungsverfahren müssen die einzelnen Umweltbelange weiter auf
Grundlage der detaillierten Projektplanung geprüft werden. In der Regel sind hierzu ein
Landschaftspflegerischer Begleitplan und eine vertiefende Artenschutzrechtliche Prüfung
notwendig.

Im Folgenden wird auf die oben dargelegten Schutzgüter in vertiefender Weise eingegan-
genen und die Ergebnisse der Einzelfallprüfung für die Konzentrationszonendarstellung
erläutert.

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes orientiert sich an der maximalen Reichweite
der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen. Diese kann für die einzelnen
Schutzgüter durchaus unterschiedlich sein.

In einer ersten Annäherung wird für die Untersuchungen im Rahmen der Umweltprüfung
von folgenden Wirkräumen ausgegangen:

 unmittelbare Konzentrationszonen: Wirkbereich für bau- und anlagebedingte Eingriffe
bezogen auf alle Schutzgüter

 Wirkzone in einem Abstand von ca. 1.000 m zur Konzentrationszone: angenommener
Wirkbereich für betriebsbedingte Eingriffe, bezogen auf die Avifauna für die Art Rotmilan
auf 1.500 m erhöht

Beim Aspekt des Landschaftsbildes beläuft sich die Reichweite der Umweltauswirkungen
für bau- und anlagebedingte Eingriffe auf den unmittelbaren Bereich der Konzentrationszo-
ne von bis zu einer Entfernung der 15-fachen Anlagenhöhe (Gesamthöhe) um die jeweilige
Konzentrationsfläche im Rahmen des konkreten Antragsverfahrens bzw. im Rahmen der
Baugenehmigung (vgl. MKULNV NRW, 2015).
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Gemäß Windenergie-Erlass (Nr. 8.2.2.2) ist bei Planungen in der Regel eine Pufferzone
von 300 m zu den Natura 2000-Gebieten zu berücksichtigen. Im Einzelfall sind davon ab-
weichende Abstände möglich, was im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP)
zu klären ist.

Nach Angaben des Leitfadens „Arten- und Habitatschutz“ sind unter den FFH-Anhang II-
Arten in Nordrhein-Westfalen keine WEA-empfindlichen Arten bekannt. Daher kommen in
FFH-Gebieten allenfalls die charakteristischen Arten von FFH-Anhang I-Lebensräumen als
Prüfgegenstand einer FFH-VP bezüglich der WEA-relevanten Sachverhalte in Frage. Un-
abhängig davon, werden alle WEA-empfindlichen Arten ohnehin über die ASP geprüft.
Sofern im Zusammenhang mit betriebsbedingten Auswirkungen von WEA der Eintritt der
Verbotstatbestände sicher ausgeschlossen werden kann, ist im Sinne eines Analogie-
schlusses davon auszugehen, dass diesbezüglich keine indirekte erhebliche Beeinträchti-
gung von LRT möglich ist. Daher kann außerhalb des Regelabstandes von 300 m zu FFH-
Gebieten bezüglich betriebsbedingter Auswirkungen auf WEA-empfindliche charakteristi-
sche Arten von FFH-LRT im Regelfall auf eine FFH-VP verzichtet werden.

Im Rahmen der durchgeführten Potenzialflächenanalyse wurde als weiches Tabu-Kriterium
ein Vorsorgeabstand von 300 m zu Natura 2000-Gebieten berücksichtigt.

Flächenkulisse

Die Bewertung beschränkt sich auf die Flächenkulisse des Entwurfs der 9. Änderung des
Flächennutzungsplans (vgl. Abb. 1). Demnach werden die Konzentrationszonen 1, 7, 9 und
13 betrachtet.

Im Rahmen der Abwägung wurden einige Flächen, die noch im Vorentwurf der 9. Änderung
des Flächennutzungsplans dargestellt waren, aus der Flächenkulisse genommen. So sind
bspw. die Suchräume 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 und 12 entfallen. Die Entscheidung darüber ist in
der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans dokumentiert.

Im Rahmen der erneuten Offenlage der FNP-Änderung wurde die Fläche 14 aus der Flä-
chenkulisse genommen. Die Entscheidung hierüber ist ebenfalls der Begründung zur Ände-
rung des Flächennutzungsplans zu entnehmen.

Im folgenden Abschnitt (Kap. 2.2) werden die möglichen Umweltauswirkungen zunächst
allgemein thematisiert. In den Abschnitten der Kapitel 2.3 bis 2.10 folgt eine schutzgutbe-
zogene, unter Kap. 2.11 eine zusammenfassende Darstellung der Auswirkungen.

2.2 Umweltwirkungen von Windenergieanlagen

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen können grundsätzlich unterschiedliche Wir-
kungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter (= Wirkfaktoren) hervorgerufen werden. Im



Gemeinde Dörentrup
F-Planänderung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie
Umweltbericht - 13 -

Wesentlichen sind Beeinträchtigungen der Lebensraumfunktionen am Anlagenstandort und
negative Auswirkungen auf Vogel- und Fledermausarten sowie das Landschaftsbild möglich.

Die entstehenden Wirkfaktoren sind baubedingter, anlagebedingter oder betriebsbedingter
Art und haben dementsprechend temporäre und/ oder nachhaltige Auswirkungen auf die
einzelnen Naturgüter.

Durch den Baubetrieb können Lärmemissionen, stoffliche Emissionen (evtl. Abgase) und
Verdichtungen des Bodengefüges durch den Einsatz schwerer Baumaschinen entstehen.
Die negativen Auswirkungen auf den Menschen durch Baulärm oder erhöhter Verkehrsbe-
dingungen durch Zulieferung der WEA treten nur kurzzeitig auf und werden daher als nicht
erheblich eingestuft. Die baubedingten Emissionen stellen Einschränkungen der Lebens-
raumfunktionen für Tiere dar, die jedoch nur kurzzeitig auftreten und zu keiner nachhaltigen
Beeinträchtigung der Lebensraumfunktionen führen. Eine Verdichtung oder Versiegelung
des Bodens kann durch den Einsatz geeigneter Maschinen weitestgehend verhindert wer-
den und durch Auflockern des Bodens nach Abschluss der Bauarbeiten wieder rückgängig
gemacht werden. Die negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch den Einsatz
großer Kräne bei der Errichtung der neuen WEA treten ebenfalls kurzzeitig auf und werden
daher als nicht erheblich eingestuft.

Anlagebedingt könnte es durch die Errichtung der WEA zu einer visuellen Störung und
einer technischen Überprägung kommen, die gegenüber bestimmten Tierarten eine
Scheuchwirkung entfalten. Gleichzeitig werden Flächen für den Bau des Fundamentes der
geplanten WEA und für die Erschließung in Anspruch genommen. Während Singvögel
durch WEA kaum gestört werden, konnte bei Watvögeln die Tendenz zu einer negativen
Beeinflussung festgestellt werden. Gastvögel wie z. B. Gänse, Pfeifenten, Goldregenpfeifer
und Kiebitze reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf WEA. Bei ihnen konnte ein Zu-
sammenhang zwischen der Anlagenhöhe und dem von ihnen eingehaltenen Minimalab-
stand statistisch belegt werden.

In Bezug auf das Landschaftsbild können erhebliche negative Auswirkungen durch die
Bauhöhe und den technischen Charakter der geplanten WEA entstehen.

Die betriebsbedingten Beeinträchtigungen ergeben sich in erster Linie durch die Drehung
der Rotorblätter, wodurch es zu Lärmemissionen und einer technischen Verfremdung der
Landschaft kommt. Auch Schattenwurf und Lichtreflexe entstehen durch den Betrieb von
WEA. Durch die Drehung der Rotoren kann es jedoch auch zu Schlagopfern bei Vögeln
und Fledermäusen kommen. Ebenfalls können sich die betriebsbedingten Beeinträchtigun-
gen durch die Drehbewegungen der Rotorblätter und den Lärm auf das Schutzgut Mensch
negativ auswirken.

Die wesentlichen potenziellen Auswirkungen sind in der nachfolgenden Tabelle (Tab. 3)
dargestellt. Die tatsächlichen Wirkungen sind in Art und Umfang jedoch projektspezifisch
im Einzelfall zu beurteilen.
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Tab. 3 Übersicht über die potenziellen Wirkungen von Windenergieanlagen auf die Schutz-
güter

Wirkfaktor potenzielle Auswirkung
baubedingt
Materiallagerflächen und
Baustelleneinrichtungen

Biotopverlust / -degeneration

Bodendegeneration mit Verdichtung / Veränderung

Schall- und Schadstoffemissio-
nen durch Baustellenbetrieb

Immissionsbelastung

Beeinträchtigungen von Lebensräumen

Verunreinigung von Boden, Wasser und Luft

Baustellenbetrieb Gesundheitsgefährdung, Belästigung

Beunruhigung von Tieren

Bauwerksgründungen Veränderung des Grundwasserdargebotes

Veränderung der Grundwasserströme

Bodendegeneration durch Veränderung

anlagebedingt
Flächenverlust Verlust von Lebensraum

Verlust von Bodenfunktionen

Bauwerkserrichtung technische Überprägung

Minderung der Erholungseignung

Maßstabsverluste, Eigenartsverluste, Technische Überfremdung,
Strukturbrüche, Belastung des Blickfelds, Sichtverriegelungen

Zerschneidung, Fragmentierung Barrierewirkung mit Beeinträchtigung von Brut-, Rast- oder Nah-
rungshabitaten

betriebsbedingt

mechanische Wirkungen Rotor-Kollision mit Verletzung / Tötung von Tieren

akustische Wirkungen Vergrämung durch Lärm

Lärmentwicklung, Immissionsbelastung

optische Wirkungen Vergrämung durch sich drehende Rotorblätter

Schattenwurf, Diskoeffekt

Veränderung des Landschaftsbildes

2.3 Schutzgut Mensch, Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt

Bei dem Schutzgut Mensch, seiner Gesundheit sowie der Bevölkerung insgesamt steht die
Wahrung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen im Vordergrund. Die pla-
nungsrelevanten Werte und Funktionen lassen sich den Teilschutzgütern Wohnen und (land-
schaftsbezogene) Erholung zuordnen. Das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschli-
chen Gesundheit, steht dabei in engem Zusammenhang mit den übrigen Schutzgütern, die
durch europäische und nationale Ziele des Umweltschutzes geschützt werden. Allgemeine
Ziele des Umweltschutzes für die Schutzgüter Mensch, seiner Gesundheit sowie der Bevöl-
kerung insgesamt sind sauberes Trinkwasser, saubere Luft, unbelastetes Klima sowie die
Möglichkeiten der landschaftsbezogenen Erholung. Daneben spielt auch die Bereitstellung
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von adäquaten Flächen (Lage, Ausstattung, städtebauliche Ordnung) für Wohnen und (land-
schaftsbezogene) Erholung eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden des Menschen.

2.3.1 Prüfkriterien, planungsrelevante Werte und Funktionen

Wohnen

Hierunter werden die Wohnfunktionen sowie die Aufenthalts- und Erholungsfunktionen im
direkten Wohnumfeld der ortsansässigen Bevölkerung zusammengefasst. Kriterium für die
Schutzgutbestimmung ist die Bedeutung von Flächen für die Wohn- und Lebensraumfunk-
tion und deren Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben.

Erholung

Landschaftsbezogene Erholung ist an Aktivitäten gebunden, die als „ruhige Erholung“ be-
zeichnet werden. Hierunter fallen Wandern, Radfahren usw. Zur Bestimmung des Schutz-
gutes Erholungsfunktion können folgende Faktoren herangezogen werden:

 landschaftsästhetischer Eigenwert des Untersuchungsgebietes (siehe Schutzgut Land-
schaft) als Maßstab der naturräumlichen Eignung eines Landschaftsraumes für die
landschaftsbezogene Erholung,

 erholungsrelevante Infrastruktur, z. B. Wanderwege, aber auch kulturhistorische Ele-
mente wie Bildstöcke etc.,

 Siedlungsnähe und Erreichbarkeit, als ausschlaggebender Parameter für die Nutzbar-
keit einer Landschaft zur Naherholung.

Im Wesentlichen wird auf das Schutzgut Landschaft verwiesen.

2.3.2 Vorhandene Umweltsituation

Wohnen

Grundsätzlich sind im Rahmen der Potenzialflächenanalyse Mindestabstände von 500 m
zu im Zusammenhang bebauten Siedlungsflächen (Wohnbebauung im Innenbereich) sowie
zur Wohnnutzung im Außenbereich eingehalten worden.

Das Umfeld der Konzentrationszonen liegt in einer Landschaft, die im Außenbereich auch
Streusiedlungen und Einzelhäuser aufweist.
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Erholung

Im Gemeindegebiet werden ca. 64 % der Flächen landwirtschaftlich genutzt (Gemeinde
Dörentrup, 2015). Der Waldanteil in der Gemeinde beträgt ca. 25 % und liegt damit knapp
unter dem Landesdurchschnitt von 26 %.

Im Gemeindegebiet sind diverse örtliche Rundwanderwege ausgewiesen. Schwerpunkt-
räume der landschaftsbezogenen Erholungsnutzung liegen im Umfeld von Hillentrup und
Schwellentrup. Hier verlaufen einige örtliche Rundwanderwege sowie ein Fernwanderweg.
Der Fernwanderweg E1 führt durch sieben Länder vom Nordkap bis nach Mittelitalien. Die
Etappe von Linderhofe bis Detmold führt durch das Gemeindegebiet von Dörentrup. Auf
gleicher Strecke führt auch der Hansaweg (X9) durch das Gemeindegebiet. In nordöstlicher
Richtung verläuft durch das Gemeindegebiet der Burgensteig (X2), ein Fernwanderweg,
der Porta Westfalica und Höxter verbindet. Zudem befinden sich im Gemeindegebiet zahl-
reiche Rundwanderwege. Herauszustellen ist dabei der Weg der Blicke, der entlang der
Höhenzüge in Nordlippe führt. Der Weg ist in 10 Etappen aufgeteilt, von denen drei Etap-
pen durch die Gemeinde Dörentrup führen (Etappen 1, 9 und 10). Nördlich von Hillentrup
verläuft in West-Ost-Richtung der Pilgerweg durch Lippe (Westschleife), der zahlreiche
Kirchen und historische Stätten miteinander verbindet.

Die weiteren Wanderwege im Gemeindegebiet sind unter anderem die Folgenden:

 Dörentruper „Rundwanderweg“,
 Rund um die Pottkuhle (A1),
 Waldweg Schweineberg (A2),
 Rund um den Habichtsberg (A3),
 Drecken und Huppigsberg (A4),
 NABU-Lehrpfad (A5),
 Schwellentrupper Höhenweg (A6),
 Alte Rakete und Alt-Sternberg (A7).

2.3.3 Zu erwartende erhebliche Umweltauswirkungen

Wohnen

Die zu erwartenden Umweltauswirkungen auf das Teilschutzgut „Wohnen“ lassen sich in
Bezug auf Immissionen durch die geplanten WEA in „visuellen Effekte“ und in „Lärm- und
Schadstoffemissionen“ unterteilen.

Zur Berücksichtigung der durch das Planvorhaben berührten Belange des Immissions-
schutzes und zum Schutz der umliegenden Siedlungsstrukturen sind im Rahmen des
nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens entsprechende
Fachgutachten (Lärm, Schattenwurf) zu erarbeiten.
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Visuelle Effekte
Durch den Betrieb von Windenergieanlagen entstehen unter anderem Lichtreflexionen
und Schattenwurf durch die Rotorbewegungen. Aus der Rotordrehzahl und der Anzahl der
Rotorblätter (i. d. R. 3 Rotorblätter) ergibt sich die Frequenz, mit der Lichtänderungen im
Schattenbereich der WEA auftreten können. Diese liegt in einem Bereich von etwa 0,5-
2 Hz. Dies kann bei längerer Aufenthaltsdauer im Schattenwurfbereich zu mehr oder min-
der starken Beeinträchtigungen der sich dort befindlichen Personen führen. Es gibt keine
rechtlich verbindlichen Grenzwerte für die zulässige Schattenwurfdauer. Der Länderaus-
schuss für Immissionsschutz (LAI, 2012) sieht jedoch, in seiner Anwendungshilfe eine max.
Schattenwurfdauer von 30 Std./ Jahr oder 30 min./ Tag am Immissionspunkt als unkritisch
an1.

Das zeitliche Auftreten und die Länge des Schlagschattens kann je nach Sonnenstand und
Ausrichtung sowie Abstand der Windkraftanlage in Abhängigkeit von Tageszeit, Jahreszeit,
Windrichtung und der Windgeschwindigkeit variieren. Liegen Fenster von Wohnhäusern
oder Freiraumbereiche wie Terrassen oder Balkone im Bereich des Schlagschattens der
Windenergieanlagen, kann es zu bestimmten Zeiten zu einer deutlichen Wahrnehmbarkeit
der zyklischen Schattenwirkung kommen. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung ist zu unter-
suchen, wie Windenergieanlagen und Wohngebäude zueinander angeordnet sind und ob
sich zwischen Immissionsquelle und Immissionsort sichtverschattende Elemente (Hofge-
bäude, Gehölzstrukturen etc.) befinden.

Eine bedrängende Wirkung von WEA kann sich ebenfalls mindernd auf die Wohnqualität
im Umfeld von Windparks auswirken. Das geht auf die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts zurück. Das Gericht hat eine optisch bedrängende Wirkung von Gebäuden
anerkannt, wenn diese aufgrund der Massigkeit ihres Baukörpers für die Nachbarschaft
„erdrückend" oder „erschlagend" wirken. Mit der Annahme einer optisch bedrängenden
Wirkung ist allerdings zurückhaltend umzugehen (Gatz, 2013). Allein der Umstand, dass
zwei oder weitere Anlagen gleichzeitig zu sehen sind, führt noch nicht zu dem Befund einer
optisch bedrängenden Wirkung.

Allerdings hat das OVG Münster für die Ergebnisse der Einzelfallprüfung grobe Anhaltswer-
te prognostiziert2. Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windenergie-
anlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + Rotorradius) der geplan-
ten Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass von
dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung ausgehe. Bei einem solchen Abstand
treten die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage in der Regel so weit in
den Hintergrund, dass ihnen keine beherrschende Dominanz und keine optisch bedrän-
gende Wirkung gegenüber der Wohnbebauung zukommen. Ist der Abstand geringer als

1 Diese Empfehlungswerte wurden durch eine Grundlagenstudie von POHL et al. (1999) hergeleitet (Pohl, et al., 1999)

2 BVerwG, Urteil vom 21. Januar 1983 – BVerwG 4 C 59.79 - BRS 40 Nr. 199; Urteil vom 18. November 2004 –
BVerwG 4c 1.04 – UPR 2005, 150.
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das Zweifache der Gesamthöhe der Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu
einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage gelangen. Ein Wohnhaus
werde bei einem solchen Abstand in der Regel optisch von der Anlage überlagert und ver-
einnahmt. Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Windenergieanlage das
Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der Anlage, bedarf es einer besonders intensiven
Prüfung des Einzelfalls.

Eine Prüfung erfolgt jedoch nach dem Urteil des OVG NRW3 nicht mehr auf Ebene des
Flächennutzungsplans, sondern im Rahmen des nachfolgenden immissionsschutz- oder
baurechtlichen Genehmigungsverfahrens. Im Bauantrag ist die Gesamthöhe der projektier-
ten Anlage aufgeführt, so dass sich ein ggf. erforderliches Abstandserfordernis, unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Stellung der WEA zur Wohnnutzung, sichtver-
schattende Elemente etc.), ermitteln lässt.

Lärm- und Schadstoffemissionen
Beim Betrieb von Windenergieanlagen entstehen mechanisch verursachte Geräusche
durch technische Bauteile der Anlage (Generator, Getriebe etc.) sowie aerodynamisch er-
zeugte Geräusche im Rahmen der Bewegung der Rotorblätter im Wind. Dabei wirken sich
die Anzahl der installierten Anlagen sowie das gewählte Aufstellungsraster auf das Ge-
räuschniveau aus.

Nach der TA Lärm haben Allgemeine Wohngebiete einen Schutzanspruch von 55 dB(A)
tagsüber und 40 dB(A) nachts. Für Wohnnutzungen im Außenbereich ist das Schutzniveau
von Mischgebieten (60 dB(A) tagsüber, 45 dB(A) nachts) zugrunde zu legen4. Aus diesen
Schutzansprüchen leiten sich die im Rahmen der Potenzialanalyse berücksichtigten
Schutzabstände von 300 m zu Wohnnutzungen im Außenbereich sowie 500 m zu Wohn-
siedlungsbereichen ab. Im Rahmen der Abwägung wurde der Abstand zum baulichen Au-
ßenbereich auf 500 m vergrößert.

Erholung

Windparks können aufgrund der Höhe von bis zu ca. 200 m pro WEA erhebliche Eingriffe
in das Landschaftsbild darstellen. Eine Beeinträchtigung der Erholungsnutzung ist jedoch
stark vom subjektiven Empfinden der Erholungssuchenden abhängig und kann nicht pau-
schalisiert werden.

Erholungsnutzung und Landschaftsbild stehen in einer historisch geprägten Kulturland-
schaft in unmittelbarem Zusammenhang und lassen sich daher i. d. R. nicht trennen. Das
Landschaftsbild ist je nach Qualität in hohem Maße identifikationsstiftend für die ortsansäs-
sige Bevölkerung. In diesem Punkt decken sich Ansprüche der Erholungssuchenden an die

3 Urteil vom 01.07.2013, Az. 2 D 46/12.NE

4 BVerwG, Urteil vom 29.08. 2007, Az. 4 C 2.07
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Landschaft mit denen der Ortsansässigen. Was für die Ortsansässigen von großer Bedeu-
tung für ihr "Heimatgefühl" ist, suchen Erholungssuchende aus Ballungsgebieten, weil die
Landschaft ihrer „Heimat“ viel an identifikationsstiftenden Qualitäten verloren hat.

Die spezifische Eigenart einer Landschaft entsteht in der Regel im Verlauf einer längeren
historischen Entwicklung aus dem Zusammenwirken natürlicher und kultureller Faktoren.
Sie ergibt sich aus ihrer Entstehung, aus der spezifischen Nutzung der vorgefundenen na-
turräumlichen Situation, spezifischer an einem Ort vorkommender Lebensgemeinschaften
der Tier- und Pflanzenwelt wie auch aus den (kulturellen) Einflüssen des Menschen. Die
heute vertraut erscheinende Kulturlandschaft unterliegt einem ständigen Wandel, insbe-
sondere der in ihr angesiedelten Landnutzungsformen. Die Ausweitung der erneuerbaren
Energien kann zu einer Veränderung des Landschaftsbildes führen und dieses neu prägen,
ohne den Erholungswert nachteilig zu verändern.

Eine Studie aus Schleswig-Holstein bestätigt, dass es keinen erkennbaren Zusammenhang
zwischen Tourismus bzw. Erholungsnutzung und Windenergieanlagen gibt (NIT, 2000). Es
konnten keine negativen Veränderungen der touristischen Statistiken in von Windrädern
geprägten Landschaftsteilen festgestellt werden. In besonderen Fällen können Windener-
gieanlagen sich sogar positiv auf das Landschaftsempfinden auswirken und touristisch
vermarktet werden (NIT, 2000). Sie können als Zeichen „sauberer“ Energie inszeniert wer-
den und somit neben der Stromerzeugung auch einen touristischen Mehrwert erzeugen.

Bewertung

Innerhalb der Konzentrationszonen selbst liegen keine Wohnbauflächen. Diese sind mind.
500 m entfernt. Alle nun betrachteten Flächen liegen im baulichen Außenbereich, wo
Windenergieanlagen nach § 35 BauGB privilegiert sind. Die dortige Wohnfunktion wird auf-
grund der bei einer Genehmigung einzuhaltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm hin-
reichend geschützt. Als Beurteilungsgrundlage werden hier die Vorgaben der TA Lärm für
Mischgebiete von 45 dB(A) (nachts) herangezogen. Dementsprechend sind bei diesen
Wohngebäuden Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags bzw. 45 dB(A) nachts einzuhalten.

Durch die Lage der Konzentrationsflächen ist sichergestellt, dass ein Mindestabstand von
500 m im Innenbereich und zu bewohnten Gebäuden im Außenbereich eingehalten wird.
Im Zuge des nachgelagerten Genehmigungsverfahrens ist die Einhaltung der Immissions-
richtwerte an allen maßgeblichen Immissionspunkten vom Vorhabenträger nachzuweisen.
Durch die notwendige Einhaltung der maßgeblichen Richt-/ Grenzwerte (Lärm, optische
Emissionen) im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung werden erhebli-
che Beeinträchtigungen ausgeschlossen.

Wie die Analyse der bestehenden Wanderrouten zeigt, führen durch die Konzentrationszo-
nen 1, 9 und 13 verlaufen Rundwanderwege.
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Auch wenn die in Konzentrationszonen entstehenden Windenergieanlagen bei einer Nut-
zung der Wanderwege optisch in Erscheinung treten, geben die vorliegenden Unterlagen
insgesamt keinen Hinweis auf unzumutbare oder gar unzulässige Beeinträchtigungen des
Naherholungs- und Freizeitwertes in der Gemeinde Dörentrup.

Durch den Ausschluss der Wälder wird der Vorgabe und Zielsetzung der Regionalplanung
(Bezirksregierung Detmold, 2000) gefolgt. Es werden somit keine erheblichen Beeinträchti-
gungen der Erholungsfunktion in diesen Bereichen erwartet. Legt man daneben die ge-
nannte Studie aus Schleswig-Holstein zugrunde (s.o.), welche keine erkennbare Zusam-
menhänge zwischen Tourismus bzw. Erholungsnutzung und Windenergieanlagen feststel-
len konnte (NIT, 2000), werden erhebliche negative Beeinträchtigungen für das Schutzgut
Erholung ausgeschlossen.

2.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt betrachten die Vegetations- und
Habitatstrukturen sowie die darin lebende Fauna. Die Entwicklungsmöglichkeiten hängen
dabei entscheidend von den abiotischen Faktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft), den
anthropogenen Nutzungen sowie den daraus hervorgegangenen biotischen Strukturen ab.
Von Bedeutung sind hier insbesondere naturnahe Bereiche mit großem Strukturreichtum.

2.4.1 Prüfkriterien, planungsrelevante Werte und Funktionen

Zur Bewertung der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind die Bereiche
von besonderer Bedeutung herangezogen worden, die seltenen, gefährdeten oder ge-
schützten Arten als Lebensraum bzw. Teillebensraum dienen. Ergänzend sind folgende
Datengrundlagen berücksichtigt worden:

 Datenrecherche zum Vorkommen besonders oder streng geschützter Arten und
 bestehende naturschutzfachliche Schutzausweisungen und Fachplanungen.

Die biologische Vielfalt gilt als eine der Grundvoraussetzungen für die Stabilität von Öko-
systemen. Deutschland hat sich als Mitunterzeichner der Biodiversitäts-Konvention ver-
pflichtet, die Artenvielfalt im eigenen Land zu schützen und ist diesem Auftrag u. a. durch
die Berücksichtigung der biologischen Vielfalt im BauGB § 1 nachgekommen. Bei der Beur-
teilung der Biodiversität sind verschiedene Ebenen zu beurteilen:

 genetische Variationen (innerhalb einzelner Arten),
 Artenvielfalt und
 Biotop- bzw. Ökosystemvielfalt.

Zur Berücksichtigung der Belange des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG
wird auf die gesonderte artenschutzrechtliche Prüfung verwiesen (vgl. Ziff. 2.12).
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2.4.2 Vorhandene Umweltsituation

Im Rahmen der Potenzialflächenanalyse wurden bereits folgende Bereiche ausgeschlossen:

 Naturschutzgebiete,
 gesetzlich geschützte Biotope,
 Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile,
 stehende und fließende Gewässer inkl. Gewässerrandstreifen,
 Waldflächen,
 FFH- und Vogelschutzgebiete,
 Bereiche zum Schutz der Natur.

Im Rahmen der Abwägung wurden aus Artenschutzgesichtspunkten keine Bereiche aus-
geschlossen. Es kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Verbotstatbestände
gemäß § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Es wird eine Einschätzung des artenschutz-
rechtlichen Konfliktpotenzials gegeben und mögliche Maßnahmen zur Vermeidung einer
signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos bzw. einer erheblichen Störung gegeben.

Bezüglich der genetischen Variationen im Plangebiet sind nur allgemeine Rückschlüsse
möglich. Aufgrund der bestehenden, überwiegend intensiven landwirtschaftlichen Nutzung
kann jedoch unterstellt werden, dass i. d. R. die genetische Vielfalt der vorkommenden
Tier- und Pflanzenarten insgesamt eher mäßig ausgeprägt ist. Hinsichtlich der Arten- und
Biotopvielfalt ist aufgrund der Nutzung der Gebiete von einer Verringerung gegenüber dem
natürlichen Potenzial auszugehen. Im Einzelfall sind jedoch auch Abweichungen möglich.

Pflanzen und Biotopstrukturen

Konzentrationszone 1
Die Konzentrationszone 1 wird durch eine intensive ackerbauliche Nutzung geprägt (Abb.
2). Vereinzelt sind Grünländer eingestreut, meist entlang von Waldrändern. Südöstlich
grenzen an die Konzentrationszone Waldbereiche an. Westlich der Konzentrationszone
befindet sich auf dem Stadtgebiet der alten Hansestadt Lemgo die Lemgoer Mark als gro-
ßer Waldbereich. Nördlich der Konzentrationszone sind weitere kleinere Waldflächen vor-
handen. Bebauung befindet sich im Umfeld der Konzentrationszone, Verkehrswege sind
nur in Form von Feldwegen, die zum Teil asphaltiert sind, vorhanden. Gewässer befinden
sich keine im Bereich der Konzentrationszone. In der Konzentrationszone wurden bereits
11 WEA errichtet.
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Abb. 2 Darstellung der Biotopstrukturen im Bereich der Konzentrationszone 1

Konzentrationszone 7
Die Konzentrationszone 7 besteht aus zwei Teilflächen, die ausschließlich ackerbaulich
genutzt werden. Auch das Umfeld der Flächen wird als Acker bewirtschaftet. Grünlandflä-
chen befinden sich im weiteren Umfeld an Übergängen zum Wald und an hängigen Stand-
orten. Wald ist kleinflächig eingestreut. Gewässer befinden sich nicht innerhalb oder im
Umfeld der Konzentrationszone.
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Abb. 3 Darstellung der Biotopstrukturen im Bereich der Konzentrationszone 7

Konzentrationszone 9
Die Konzentrationszone 9 wird zum überwiegenden Teil landwirtschaftlich als Ackerfläche
genutzt. Lediglich im Nordwesten der Konzentrationszone befindet sich eine Grünlandflä-
che, die von Gehölzen durchsetzt ist. Durch diese Grünlandfläche verläuft ein Graben bzw.
Bach. Nach Süden angrenzend befindet sich ein Feldgehölz.
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Abb. 4 Darstellung der Biotopstrukturen im Bereich der Konzentrationszone 9

Konzentrationszone 13
Die Konzentrationszone 13 besteht aus drei Teilflächen. Die nördlichste Teilfläche grenzt
an die Stadtgrenze der Alten Hansestadt Lemgo an, an der eine Hecke verläuft. Die Teilflä-
che selbst stellt sich ausschließlich als Acker dar. Die mittlere der drei Teilflächen wird mit
Ausnahme eines von Nord nach Süd durch die Fläche verlaufenden Weges vollständig als
Acker genutzt. Entlang des Weges befinden sich Böschungen, die durch Gebüsche be-
wachsen sind. Die südlichste Teilfläche besteht ebenfalls aus Ackerflächen, die durch ei-
nen Feldweg unterteilt werden. Südlich der Teilfläche schließt ein Waldbereich an.
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Abb. 5 Darstellung der Biotopstrukturen im Bereich der Konzentrationszone 13

Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche

Alle Konzentrationszonen liegen mit Ausnahme von Konzentrationszone 9 vollständig in-
nerhalb des großflächigen Landschaftsschutzgebietes „Lipper und Pyrmonter Bergland“
(L 2.2-1) (Kreis Lippe, 2007).

Konzentrationszone 1
Weder innerhalb noch angrenzend an die Konzentrationszone befinden sich Schutzgebiete
oder schutzwürdige Bereiche.

Konzentrationszone 7
Innerhalb der beiden Teilflächen befinden sich keine Flächen mit Schutzausweisungen.
Das nächstgelegene gesetzlich geschützte Biotop (GB-3920-232) liegt ca. 400 m östlich
der Konzentrationszone und umfasst einen Fließgewässerbereich. Das Fließgewässer so-
wie die umliegenden Flächen sind als Landschaftsschutzgebiet mit besonderen Festset-
zungen geschützt (L 2.2-15 „Quellbereich der Exter“). Westlich der Konzentrationszone
sind die Grünlandbereiche sowie Waldflächen ebenfalls über den Landschaftsplan als
Landschaftsschutzgebiet mit besonderen Festsetzungen festgesetzt (L 2.2-20 „Hermsiek“).

Konzentrationszone 9
Die Konzentrationszone wird von dem Landschaftsschutzgebiet „Hermsiek“ durchzogen.
Es handelt sich um ein über den Landschaftsplan Oberes Begatal festgesetztes Land-
schaftsschutzgebiet mit besonderen Festsetzungen mit der Nr. L 2.2-20. Innerhalb der
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Konzentrationszone umfasst es die Flächen entlang eines kleinen Baches. Östlich der
Konzentrationszone liegt innerhalb einer Ackerfläche ein stehendes Gewässer, das nach
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschützt ist (GB-3920-253). Südwestlich der Konzentrations-
zone verläuft das Bega-Tal. Die Bega und ihre Aue sind dort als NSG und FFH-Gebiet
ausgewiesen. Es finden sich dort zahlreiche nach § 30 BNatSchG geschützte Bereiche.
Das Begatal ist darüber hinaus im Regionalplan Detmold, Oberbereich Bielefeld als Be-
reich zum Schutz der Natur (BSN) dargestellt (Bezirksregierung Detmold, 2004).

Konzentrationszone 13
Innerhalb der Konzentrationszone 13 kommen keine Schutzgebiete oder geschützte Flä-
chen vor. Nördlich der Konzentrationszone ist das „Lütter Bachtal“ im Landschaftsplan
„Oberes Begatal“ als Landschaftsschutzgebiet mit besonderen Festsetzungen ausgewie-
sen (L 2.2-18).

Biologische Vielfalt

Bezüglich der genetischen Variationen im Plangebiet sind nur allgemeine Rückschlüsse
möglich. Als Indikator der Biologischen Vielfalt können Verbundflächen herangezogen wer-
den. Der Biotopverbund ist ein Fachkonzept des Naturschutzes, welches großflächige
Kernflächen (Flächen mit herausragender Bedeutung für das Biotopverbundsystem) si-
chern und durch Verbindungsflächen (Flächen mit besonderer Bedeutung für das Bio-
topverbundsystem), die Ausbreitung bzw. den Austausch von Individuen benachbarter Po-
pulationen ermöglichen soll. Er trägt somit auch zur besseren Verknüpfung der Natura-
2000-Gebiete bei und dient damit als wesentliches Element dem Erhalt und der Entwick-
lung der Biodiversität im Rahmen der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt.

Konzentrationszone 1
Das Umfeld der Konzentrationszone 1 zählt zur Verbundfläche „Latt-, Selser und Schiefer-
berg mit Trockentälern östlich Bavenhausen“ (Objektkennung VB-DT-3919-003). Laut LA-
NUV NRW besitzt die Verbundfläche aufgrund ihrer reichgegliederten halboffenen Land-
schaft eine besondere Bedeutung als Verbundkorridor in einer Agrarlandschaft (LANUV
NRW, 2015a).

Konzentrationszone 7
Innerhalb der Konzentrationszone 7 befindet sich keine Verbundfläche o. ä.

Konzentrationszone 9
Die Konzentrationszone 9 ragt in Teilen in die Verbundfläche „Nebentälchen und Oberlauf-
tälchen der Bega bei Barntrup“ hinein (Objektkennung VB-DT-3920-008). Es handelt sich
dabei überwiegend über die seitlichen Zuflüsse der Bega bei Barntrup. Das Gesamtgebiet
hat eine Bedeutung als Vernetzungsbiotop zwischen der Bega-Aue und auenfernen Wald-
gebieten (LANUV NRW, 2015a).
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Das LANUV NRW stuft das Begatal zwischen Farmbeck und Barntrup (Objektkennung VB-
DT-3920-009), das sich südlich der Konzentrationszone befindet, durch den in weiten Tei-
len naturnahen Bachlauf mit uferbegleitendem Gehölzsaum und ausgedehnten Grünland-
flächen sowie Quellbereichen als landesweit bedeutsamen Refugiallebensraum und Korri-
dor für Arten der Auen ein. Es handelt sich um eine Verbundfläche mit herausragender
Bedeutung. Das Begatal wird als wertvoll für Amphibien, Wiesenvögel, Libellen und Pflan-
zenarten der Roten Liste eingestuft (LANUV NRW, 2015a).

Konzentrationszone 13
Die südlichste Teilfläche der Konzentrationszone ragt in die Verbundfläche „Bewaldete
Berge im nördlichen Teil der Blomberger Höhen“ (Objektkennung VB-DT-3919-015). Die
Waldflächen stellen ein Vernetzungsbiotop für waldgeprägte Arten dar und werden als
wertvoll für Schmetterlinge, Höhlenbrüter, Libellen, Amphibien und Wiesenvögel angege-
ben (LANUV NRW, 2015a).

Tiere

Als Datengrundlage zur Bewertung der potenziellen Auswirkungen wurden im Auftrag der
Gemeinde Dörentrup im Jahr 2012 avifaunistische Erfassungen durchgeführt. Grundlage
der Untersuchung war die im Jahr 2012 durchgeführte flächendeckende Untersuchung der
Eignungsbereiche zur Windenergienutzung (Drees Huesmann, 2012). Die Ergebnisse um-
fassen die Bereiche der Konzentrationszone 7 sowie Teile der Konzentrationszone 9.

Im Rahmen von Genehmigungsplanungen von Windenergieanlagen im Gemeindegebiet
wurde im Jahr 2015 für die Konzentrationszonen 9 und 13 eine Brutvogelkartierung durch-
geführt (Grote, 2015a; Grote, 2015b). Für die Konzentrationszone 13 wurde darüber hinaus
eine Raumnutzungskartierung für die Art Rotmilan erstellt. Die Ergebnisse der Kartierungen
wurden für die Beurteilung der potenziellen Auswirkungen zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der bereits beschriebenen Vorgehensweise wurde die jetzige Konzentrationszo-
ne 1 nicht kartiert.

Darüber hinaus wurden die ornithologischen Sammelberichte für den Kreis Lippe sowie das
Rotmilankataster des Kreises Lippe ausgewertet.

Anhand der ausgeprägten Biotopstrukturen der Konzentrationszonen lassen sich zudem
Rückschlüsse hinsichtlich eines möglichen Vorkommens verschiedener Tierarten ableiten.
In diesem Zusammenhang liefern vor allem die Fachinformationssysteme (FIS) des LANUV
„@LINFOS-Landschaftsinformationssammlung“ und „Geschützte Arten in NRW“ wichtige
Hinweise für ein potenzielles Vorkommen von planungsrelevanten Tierarten. Zudem wird
zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere auf die Ergebnisse des Arten-
schutzbeitrages (ASB) zurückgegriffen.
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Für die zutreffenden Messtischblätter (MTB) Lemgo und Extertal (3919/1, 3919/4, 3920/1,
3920/3 - 4) wird ein potenzielles Vorkommen von insgesamt 41 planungsrelevanten Arten
angegeben. Die gelisteten Arten teilen sich in 4 Artengruppen auf: Säugetiere (7 Fleder-
mausarten), Vögel (31 Arten), Amphibien (2 Arten) und Reptilien (1 Art). Eine vollständige
Auflistung enthält Anlage 1 des Artenschutzbeitrages.

Avifauna
Im Rahmen der avifaunistischen Erfassung wurden im Gemeindegebiet von Dörentrup
bzw. in den betroffenen Untersuchungsgebieten das Vorkommen folgender Vogelarten
nachgewiesen:

Tab. 4 Festgestellte Vogelarten im Umfeld der Konzentrationszonen 7, 9 und 13 (Grote, 2012;
Grote, 2015a; Grote, 2015b; MKULNV & LANUV, 2013)

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname Windenergieempfindliche Art

Baumfalke Falco subbuteo x

Feldlerche Alauda arvensis

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus

Grünspecht Picus viridis x

Kiebitz Vanellus vanellus

Mäusebussard Buteo buteo

Mehlschwalbe Delichon urbica

Neuntöter Lanius collurio

Rauchschwalbe Hirundo rustica

Rotmilan Milvus milvus x

Schwarzspecht Dryocopus martius

Turmfalke Falco tinnunculus

Uhu Bubo bubo x

Wachtel Coturnix coturnix x

Waldkauz Strix aluco

Waldohreule Asio otus

Wiesenschafstelze Motacilla flava

Fledermäuse
Fledermäuse gehören zu den potenziell durch Windenergieanlagen gefährdeten Tieren.
Das mögliche Artenspektrum des Untersuchungsraumes gibt Artenliste des LANUV NRW
in den betroffenen MTB an. Es handelt sich dabei um die Arten Braunes Langohr, Breitflü-
gelfledermaus, Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, Großes Mausohr, Kleine Bartfle-
dermaus und Zwergfledermaus.

Weitere Tiergruppen
Eine Erfassung von Reptilien- und Amphibienarten erfolgte nicht. Es befinden sich weder
innerhalb der Konzentrationsflächen noch im weiteren Umwelt bekannte Teiche oder ande-
re Lebensstätten. Deshalb sind Wanderbewegungen im betreffenden Bereich nicht wahr-
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scheinlich, aber von häufig vorkommender Kröten- bzw. Frosch- oder Molcharten (z. B.
Teichmolch) auch nicht mit Sicherheit auszuschließen.

Wirbellose Tiere wurden ebenfalls nicht erfasst. Aufgrund den umliegenden Gräben und
Bäche und Nahrungshabitaten von Fledermäusen lassen sich Vorkommen bestimmter Li-
bellen- bzw. Falterarten im Untersuchungsgebiet nicht mit Sicherheit ausschließen. Weiter
lassen sich Vorkommen von bestimmten Heuschrecken- oder Käferarten insbesondere in
trockeneren Bereichen und durch den relativ hohen Grünlandanteil nicht mit Sicherheit
ausschließen.

2.4.3 Zu erwartende erhebliche Umweltauswirkungen

Durch den Ausschluss der sensiblen Flächen im Rahmen der Potenzialflächenermittlung
Windenergie sowie in der weiteren Abwägung werden Konflikte in einigen Bereichen der
Kommune von vorn herein ausgeschlossen oder minimiert. Dies gilt insbesondere für klein-
räumig unter Schutz gestellte Bereiche, wie z. B. Naturdenkmäler, gesetzlich geschützte
Biotope und Naturschutzgebiete.

Da der genaue Umfang der Beeinträchtigungen vom Einzelvorhaben abhängig ist, können
die Beeinträchtigungen hier nicht abschließend beurteilt werden. Insbesondere können
keine differenzierten Aussagen zu den Auswirkungen durch die Bauphase getätigt werden.
Dies ist im konkreten Genehmigungsverfahren (z. B. im Rahmen eines landschaftspflegeri-
schen Begleitplanes) nachzuholen.

Pflanzen und Biotopstrukturen

Durch die Beanspruchung von Biotoptypen in Form einer Überbauung können weitere ne-
gative Auswirkungen auf das Schutzgut verbunden sein. Z. B. kommt es zu Beseitigungen
von Biotopstrukturen im Bereich der Fundamente, technischen Einrichtungen, Zuwegungen
sowie ggf. durch weitere erforderliche Erschließungswege. Durch die Errichtung von Wind-
kraftanlagen werden Biotoptypen dauerhaft durch Versiegelung zerstört. Während der
Bauphase ist zudem mit temporären Versiegelungen zu rechnen.

Im Bereich der Konzentrationszonen handelt es sich jedoch im Regelfall um eine Überbau-
ung von intensiv genutzten Ackerflächen. Bei den in den weiteren Bereichen der Konzent-
rationszone vorkommenden Wegen werden zudem weitestgehend krautige Randstrukturen
in Anspruch genommen.

Die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen betreffen
demnach zum überwiegenden Teil Biotoptypen mit einer geringfügigen Bedeutung, so dass
der Verlust dieser Ackerflächen als nicht erheblich eingestuft wird. Eine Betroffenheit von
Biotoptypen mit hoher Bedeutung, wie bspw. ältere Gehölzstrukturen oder artenreiche
Grünländer, ist hingegen als erheblich einzustufen. Die Eingriffe gem. § 14 Abs. 1
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BNatSchG sind im Rahmen der Eingriffsregelung im entsprechenden Genehmigungsver-
fahren zu bilanzieren.

Schutzgebiete und schutzwürdige Bereiche

Alle Konzentrationszonen liegen mit Ausnahme von Konzentrationszone 9 vollständig in-
nerhalb des großflächigen Landschaftsschutzgebietes „Lipper und Pyrmonter Bergland“
(L 2.2-1) (Kreis Lippe, 2007). Zu den Verboten gem. Nr. 2.2-1, III Abs. 14 des Landschafts-
plans „Oberes Begatal“ vom 25. Juni 2007, fallen unter das Veränderungsverbot insbeson-
dere das Errichten von baulichen Anlagen im Sinne der Bauordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen, auch von solchen, die keiner bauaufsichtlichen Genehmigung oder Anzei-
ge bedürfen (Kreis Lippe, 2007). Für die Errichtung von Windkraftanlagen innerhalb einer
gem. § 5 i.V.m. § 35 (3) Satz 3 BauGB rechtskräftig ausgewiesenen Konzentrationszone
kann die Untere Landschaftsbehörde jedoch auf Antrag eine Ausnahme von diesem Verbot
erteilen.

Unter dem Aspekt der Umweltvorsorge wurde im Rahmen der Potenzialanalyse die Einhal-
tung einer Pufferzone zu Naturschutz- bzw. FFH-Gebieten bei Gebieten vorgesehen, die
dem Schutz windkraftsensibler Fledermausarten oder europäischer Vogelarten dienen.

FFH-Verträglichkeit
Gemäß des Windenergie-Erlass (Nr. 8.2.2.2) ist bei Planungen in der Regel eine Pufferzo-
ne von 300 m zu den Natura 2000-Gebieten zu berücksichtigen. Insbesondere, wenn sie
dem Schutz von windenergieempfindlichen Fledermausarten oder WEA-empfindlichen eu-
ropäischen Vogelarten dienen. Im Einzelfall kann in Abhängigkeit vom Schutzzweck und
den Erhaltungszielen des Gebiets ein niedriger oder höherer Abstandswert festgesetzt
werden (MKULNV NRW, 2015), was im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-
VP) zu klären ist.

Als Prüfgegenstand bezüglich der WEA-relevanten Sachverhalte kommen in FFH-Gebieten
jedoch nur die charakteristischen Arten von FFH-Anhang I-Lebensräumen in Frage (vgl.
Ziff. 2.1) (MKULNV & LANUV, 2013).

In der Gemeinde Dörentrup ist der Begaverlauf und angrenzende Flächen als FFH-Gebiet
„Begatal“ (DE-3919-302) ausgewiesen. Das FFH-Gebiet liegt außerhalb der geplanten
Konzentrationszonen. Gemäß Standard-Datenbogen sind folgende relevanten FFH-Arten
des Anhangs II FFH-RL bzw. Lebensräume des Anhangs I FFH-RL für die Gebietsmeldung
ausschlaggebend.

 Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)
 Fließgewässer mit Unterwasservegetation (3260)
 Feuchte Hochstaudenfluren (6430)
 Schlucht- und Hangmischwälder (9180)
 Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (91E0, prioritärer Lebensraum)
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 Bachneunauge
 Groppe
 Eisvogel

Keine Konzentrationszone überlagert sich mit den aufgeführten Lebensraumtypen. Die
genannten FFH-Arten des Anhangs II FFH-RL bzw. die, für die gelisteten Lebensräume
charakteristischen Arten werden in der Literatur als nicht windkraftsensibel geführt. Erhebli-
che Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Begatal“ sind daher auch
bei einer Unterschreitung von 300 m derzeit nicht erkennbar. Bei der konkreten Genehmi-
gungsplanung ist eine Prüfung der FFH-Verträglichkeit durchzuführen.

Eine mögliche Betroffenheit weiterer Schutzgebiete im Umfeld der Konzentrationszonen ist
auszuschließen, da eine Flächeninanspruchnahme nicht vorgesehen ist.

Tiere

Baubedingte Wirkfaktoren einer Windenergieanlage auf Tiere lassen sich aufgrund ihrer
zeitlichen Begrenzung im Hinblick auf die potenziellen anlage- und betriebsbedingten Aus-
wirkungen vernachlässigen.

Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren lassen sich darüber hinaus auf drei grundle-
gende Auswirkungen reduzieren (Kiel, 2012):

 Kollisionen mit den sich drehenden Rotorblättern
 Barrierewirkung im Bereich von Flugkorridoren
 Scheuchwirkung durch Lärm oder Silhouetteneffekte bedingt Lebensraumverluste.

Daher zeigen besonders flugfähige Tierarten wie Vögel und Fledermäuse eine hohe Betrof-
fenheit gegenüber Windenergieanlagen. Wobei sich Scheuchwirkungen von Windenergie-
anlagen fast ausschließlich auf die Avifauna auswirken.

Avifauna
Für die Bewertung der Ergebnisse der avifaunistischen Kartierung wurde der Leitfaden
„WEA und Artenschutz“ (MKULNV NRW, 2013) sowie die Bewertung des Kollisionsrisikos
nach Illner (2012) berücksichtigt.

Des Weiteren wird die Beziehung der betrachteten Arten zu der jeweiligen Potenzialfläche
ermittelt. Das Vorkommen einer Art als Zug- oder Brutvogel auf einer Fläche führt zu einem
größeren artenschutzrechtlichen Konflikt als ein Status als Nahrungsgast. Als Grundlage
werden die Abstandsempfehlungen der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwar-
ten (LAG-VSW) zugrunde gelegt (LAG-VSW, 2015). Hierbei werden fachlich erforderliche
Abstände von WEA zu Brutplätzen bestimmter Arten angegeben, die als Ausschlussberei-
che gelten sollten. Als Richtwert für eine Bewertung des Konfliktpotenzials einzelner Flä-
chen wird ein Abstandsbereich von 1.000 m festgesetzt.
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Mögliche Konflikte durch Beeinträchtigungen von planungsrelevanten und windkraftemp-
findlichen Vogelarten wurden im Vorfeld der Umweltprüfung durch einen artenschutzrecht-
lichen Beitrag (ASB) gesondert berücksichtigt. Sofern artenschutzrechtliche Konflikte mit
windkraftempfindlichen Vogelarten nicht ausgeschlossen werden können, werden die Be-
einträchtigungen auf der FNP-Ebene im vorliegenden Umweltbericht zunächst als erheblich
eingestuft. Es ist jedoch bei derzeitigem Kenntnisstand erkennbar, dass für die betrachte-
ten Flächen durch Vermeidungs- oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen der Eintritt von
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen abgewendet werden kann (vgl. Ziff. 2.12).

In Bezug auf Rast- und Gastvögel werden keine Umwelteinwirkungen erwartet, da keine
bedeutenden Beobachtungen bei den avifaunistischen Kartierungen festgestellt wurden.

Säugetiere
Im Auftrag der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. (LJN) wurde am Institut für Wildtier-
forschung die Raumnutzung u. a. von Rehwild, Feldhase und Rotfuchs im Bereich von
WEA dargestellt und eine mögliche Beeinflussung des Wildes durch diese Industrieanlagen
untersucht (Menzel, 2001).

Für Feldhase und Rotfuchs wurden im Vergleich zu den Kontrollgebieten höhere Dichten in
den WEA-Gebieten berechnet. Eine Meidung bestimmter Areale konnte hierbei nicht nach-
gewiesen werden. Eine Ausnahme bildet hier die Errichtung der Anlagen, welche als siche-
re Störungsquelle anzusehen ist. Erhebliche Beeinträchtigungen, wie z. B. Bestandsredu-
zierungen, sind hierbei jedoch nicht zu erwarten. Nach Angaben der Untersuchung schei-
nen sich die untersuchten Tierarten an das Vorhandensein und den Betrieb der WEA ge-
wöhnen zu können, da diese eine in Raum und Zeit kalkulierbare Störquelle darstellen
(ebd.).

Fledermäuse im Allgemeinen sind potenziell bei dem Zug in die Sommer- und in die Win-
terquartiere im Frühjahr und im Herbst durch eine mögliche Erhöhung des Kollisionsrisikos
mit den geplanten WEA betroffen. Mit der Baufeldfreimachung sind zudem Gehölzrodun-
gen verbunden, die darüber hinaus zu einem Verlust von Quartierstrukturen der im Unter-
suchungsgebiet vorkommenden Fledermausarten führen können.

Eine erhöhte Kollision von Fledermäusen an Windkraftanlagen zeigt sich insbesondere bei
den sogenannten „Langstreckenziehern“. Hierbei handelt es sich um Arten, deren Sommer-
und Winterhabitate räumlich weit auseinanderliegen. Der Zug zwischen den unterschiedli-
chen Habitaten erfolgt im zeitigen Frühjahr und im Spätsommer in großer Höhe, wobei Kol-
lisionen vermehrt im Herbst auftreten.

Durch ein sogenanntes „Gondelmonitoring“ in den ersten zwei Betriebsjahren einer neuen
WEA mit am Turm oder an der Gondel angebrachten Geräten kann eine zeitlich lückenlose
Aufzeichnung der Fledermausaktivität in der Höhe erfolgen. Durch eine Korrelation zwi-
schen Fledermausaktivität, Windgeschwindigkeiten, Temperatur und Niederschlagsverhält-
nissen können Kollisionsrisiken zeitlich eingegrenzt werden. Durch "fledermausfreundliche"
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Betriebszeiten (z. B. Abschaltzeiten während des Fledermauszuges) können Kollisionsrisi-
ken soweit reduziert werden, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand der Tötung
ausgeschlossen werden kann (vgl. MKULNV & LANUV (2013)). Betriebsbedingte erhebli-
che Störungen sind für diese Artengruppe nicht zu erwarten.

Insekten
Hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung von Insekten durch WEA finden sich kaum
Hinweise, allerdings wurden bisher auch keine gezielten Untersuchungen dazu durchge-
führt.

Es wird vermutet, dass fliegende Insekten von der durch die WEA generierten Wärme, den
hellem Anstrich der WEA und/ oder von Positionslichtern an den WEA angelockt werden
(DNR, 2011).

Aufgrund der Phänologie der Insekten ist eine potenzielle Gefährdung durch WEA nur zwi-
schen April/ Mai und September/ Oktober möglich. Dabei ist mit einem erhöhten Insekten-
vorkommen und somit erhöhtem Konfliktpotenzial bezüglich WEA bei Temperaturen über
10 – 13° Celsius und an windarmen Standorten zu rechnen (DNR, 2011; Richarz, 2014).
Eine populationsgefährdende Wirkung von WEA auf Insektenvorkommen wurde bisher
jedoch nicht nachgewiesen.

Zudem findet der Großteil des Insektenzugs in einer Höhe von 0 – 30 m statt (NNA, 1990),
die untere Arbeitsgrenze von handelsüblichen WEA weit darüber.

Untersuchungen zu Insekten wurden deshalb nicht durchgeführt.

Es wird zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere auf die Ergebnisse des
Artenschutzbeitrages (ASB) zurückgegriffen (siehe auch Kapitel 2.12).

Sofern weiterhin artenschutzrechtliche Konflikte mit windkraftempfindlichen Vogelarten
nicht ausgeschlossen werden können (= Potenzialflächen im Bereich mit geringen oder
mittleren Konfliktrisiko), werden die Beeinträchtigungen auf der FNP-Ebene im vorliegen-
den Umweltbericht zunächst als erheblich eingestuft. Es ist jedoch bei derzeitigem Kennt-
nisstand erkennbar, dass für die betrachteten Flächen durch Vermeidungs- oder vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen
abgewendet werden kann. Da die konkreten Betroffenheiten ohne genaue Kenntnis des
Einzelvorhabens nicht abschließend ermittelt und die Maßnahmen nicht festgelegt werden
können, werden die Umweltauswirkungen im Sinne der Umweltvorsorge zunächst als er-
heblich gewertet.

Grundsätzlich erscheint es derzeit möglich, im projektspezifischen Einzelfall Beeinträchti-
gungen weiter zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Auswirkungen sind abhängig von der
Projektausgestaltung und daher auf FNP-Ebene nicht abschließend ermittelbar. Die Eingrif-
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fe in das Schutzgut sind im Rahmen des nachfolgenden, verbindlichen Bauleitplanverfah-
rens bzw. Genehmigungsverfahrens zu ermitteln, zu bewerten und ggf. zu kompensieren.

Überschlägige Eingriffsermittlung in Biotoptypen und Lebensraumfunktion

Bei einem möglichen Bau einer WEA variiert die Flächeninanspruchnahme je nach Anla-
gentyp, Untergrund und Voraussetzungen vor Ort stark. Die folgenden Angaben geben nur
grobe Orientierung und beziehen sich auf die Referenzanlage mit einer Gesamthöhe von
150 m und einem Rotorradius von 50 m. Erfahrungsgemäß wird ein dauerhaftes Funda-
ment von ca. 23 m Durchmesser benötigt. Außerdem wird eine Kranaufstellfläche sowie
Zuwegungen von erfahrungsgemäß insgesamt ca. 3.000 bis 5.000 m² benötigt, die teilwei-
se nach Errichtung zurückgebaut werden kann. Hauptsächlich sind diese benötigten Flä-
chen mit Äckern und Grünland bestanden.

Nach der Numerischen Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW wird
(bei einer Spanne von 0 (gering) bis 10 (hoch)) Grünland je nach Ausprägungsgrad mit 2
bis 7 Biotopwerte belegt (stets ggf. +/- Auf-/ Abschläge) (LANUV NRW, 2008). Äcker kön-
nen eine Wertigkeit von 2 bis 5 aufweisen.

Bei Gehölzstreifen, Baumreihen und Einzelbäumen liegen die Biotopbewertungen abhän-
gig vom Alter und Anteil an lebensraumtypischen Arten in der Spanne von 4 bis 8. Bei He-
cken teilweise geringer zwischen 2 und 6. Diese Biotoptypen könnten in geringem Maße für
Zuwegungen in Anspruch genommen werden.

Dementsprechend handelt es sich bei der Flächeninanspruchnahme eher um geringer wer-
tige Bereiche.

2.5 Schutzgut Boden

Der Boden wird als belebte Verwitterungsschicht der obersten Erdkruste definiert. Böden
entstehen aus dem vorhandenen Gestein unter dem Einfluss von Klima, Wasserhaushalt,
Flora, Fauna und den anthropogenen Aktivitäten. Sie nehmen innerhalb des Naturraumes
zahlreiche Funktionen wahr und bilden:

 die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen,
 die Grundlage für Nahrungs- und Futtermittelproduktion sowie Herstellung organischer

Rohstoffe,
 Flächenfunktionen für den Menschen (z. B. Landwirtschaftsfläche, Abgrabungsfläche)

und
 ein wirkungsvolles Filter-, Puffer- und Transformationssystem sowohl für die Grundwas-

serneubildung und -reinhaltung als auch für Filterung, Bindung, Abbau und Immobilisie-
rung imitierter Stoffe.
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2.5.1 Prüfkriterien, planungsrelevante Werte und Funktionen

Das komplexe System Boden kann hinsichtlich seiner vielfältigen Eigenschaften und Funk-
tionen sehr unterschiedlich beschrieben und bewertet werden. Welche Böden aus boden-
kundlicher Sicht aufgrund von besonderen Standorteigenschaften als schutzwürdige Böden
einzustufen sind, liefert als fachliche Vorgabe die Bewertung des Geologischen Dienstes
Nordrhein-Westfalen (Karte der schutzwürdigen Böden in NRW 1:50.000. WMS-Dienst:
http://www.wms.nrw.de/gd/bk050? Stand: 25.11.2015).

Bewertet wurden vom Geologischen Dienst (GD) – auf der Grundlage der Bodenkarte im
Maßstab 1:50.000 – flächendeckend für NRW folgende schutzwürdige Standorteigenschaf-
ten:

 Archiv der Natur- und Kulturgeschichte,
 Lebensraumfunktion: Teilfunktion: hohes Biotopentwicklungspotenzial (Extremstandor-

te),
 Lebensraumfunktion: Teilfunktion: hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit / Regelungs- und

Pufferfunktion,
 Böden mit einer hohen physikalischen und chemischen Filterwirkung und damit einer

hohen Schutzfunktion für das Grundwasser.

Die Schutzwürdigkeit wird in einem dreistufigen System von „schutzwürdig“ (Schutzstufe 1)
über „sehr schutzwürdig“ (Schutzstufe 2) bis „besonders schutzwürdig“ (Schutzstufe 3)
eingestuft.

Die Schutzwürdigkeit ist in den nachfolgenden Abbildung des Kapitels 2.5.2 dargestellt
(Schutzstufe 1 = grün, Schutzstufe 2 = hellrot, Schutzstufe 3 = dunkelrot).

2.5.2 Vorhandene Umweltsituation

Konzentrationszone 1
Innerhalb der Konzentrationszone 1 befinden sich im Bereich der Kuppe des Kleeberges
besonders schutzwürdig Böden (Schutzstufe 3), die aufgrund ihrer Flachgründigkeit ein
hohes Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte aufweisen. Kleinflächig sind eben-
falls sehr schutzwürdige flachgründige Felsböden zu finden (Schutzstufe 2) (siehe Abb. 6).

Bei den anstehenden Böden handelt es sich überwiegend um Braunerden sowie um
Braunerde-Rendzina auf der Kuppe des Kleeberges.
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Abb. 6 Schutzwürdige Böden im Umfeld der Konzentrationszone 1 (GD NRW, 2004)

Konzentrationszone 7
Innerhalb der Konzentrationszone 7 befinden sich überwiegend Böden der Art Pseudogley,
wobei teilweise auch Pseudogley-Braunerden anstehen und vereinzelt auch Braunerden.
Diese Böden sind aufgrund ihrer hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit und ihrer Rege-
lungs- und Pufferfunktion als sehr schutzwürdig eingestuft (siehe Abb. 7).
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Abb. 7 Schutzwürdige Böden im Umfeld der Konzentrationszone 7 (GD NRW, 2004)

Konzentrationszone 9
In der Konzentrationszone 9 stehen überwiegend typische Parabraunerden an. In kleinflä-
chigen Bereichen sind typisches Kolluvium und typische Braunerden vorhanden. Diese
Böden sind schutzwürdig aufgrund ihrer natürlichen Bodenfruchtbarkeit und ihrer Rege-
lungs- und Pufferfunktion. Die typischen Parabraunerden besitzen dabei die höchste Wer-
tigkeit (Schutzstufe 3). Das Kolluvium innerhalb der Konzentrationszone wird als sehr
schutzwürdig eingestuft und die Braunerden als schutzwürdig. Darüber hinaus steht im
Bereich des Baches, der den nordwestlichen Teil der Konzentrationszone durchfließt, typi-
scher Gley an.
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Abb. 8 Schutzwürdige Böden im Umfeld der Konzentrationszone 9 (GD NRW, 2004)

Konzentrationszone 13
Die Bodentypen der in drei Teilflächen geteilten Konzentrationszone 13 stellen sich unter-
schiedlich dar. In der nördlichen Teilfläche steht mit dem Bodentyp Typischer Pseudogley
ein stauwassergeprägter Boden an. Im Bereich der mittleren Teilfläche nimmt die Staunäs-
se ab, so dass sich dort der Bodentyp Pseudogley-Parabraunerde ausgebildet hat. Der
Bodentyp wird als sehr schutzwürdig (Schutzstufe 2) bewertet. Die südliche Teilfläche ist
durch den Bodentyp Braunerde gekennzeichnet. Dieser Bodentyp wird als schutzwürdig
(Schutzstufe 1) eingestuft.
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Abb. 9 Schutzwürdige Böden im Umfeld der Konzentrationszone 13 (GD NRW, 2004)

2.5.3 Zu erwartende erhebliche Umweltauswirkungen

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen in erster Linie durch die Versiegelung
und Überbauung von Flächen im Bereich von Maststandorten, Kranaufstellflächen und
erforderlichen Zufahrten, da diese zu einem vollständigen Verlust der Funktionsfähigkeit
des Bodens führen. In den während der Bauphase nur temporär beanspruchten Bereichen
bleiben die Bodenfunktionen überwiegend erhalten oder können wieder hergestellt werden.

Durch die Ausweisung einer Konzentrationszone erhöht sich der mögliche Versiegelungs-
grad gegenüber der derzeitigen Nutzung. Dort, wo Flächen vollständig versiegelt und über-
baut werden, ist der Eingriff erheblich.

Die Lebensdauer einer Windenergieanlage beläuft sich auf etwa 20 Jahre. In § 35 Abs. 5
Satz 2 BauGB ist geregelt, dass Vorhaben in einer flächensparenden, die Bodenversiege-
lung auf das notwendige Maß begrenzenden und den Außenbereich schonenden Weise
auszuführen sind. Für Windenergieanlagen ist als weitere Zulässigkeitsvoraussetzung eine
Verpflichtungserklärung abzugeben, dass das Vorhaben nach dauerhafter Aufgabe der
zulässigen Nutzung zurückzubauen und die Bodenversiegelungen zu beseitigen ist. Nach
dem Windenergie-Erlass NRW 2015 soll die Genehmigungsbehörde die rechtlich vorgese-
hene Rückbauverpflichtung nach § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB z. B. durch Baulast oder be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit oder in anderer Weise sicherstellen.
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Im Sinne des UVP-Gesetzes sind mit dem geplanten Vorhaben erhebliche, zulassungsre-
levante Auswirkungen für das Schutzgut Boden verbunden, da es hier zu einem Verlust
von Bodenfunktionen besonderer Wertigkeit kommt, auch wenn der Versiegelungsgrad bei
der Errichtung von Windenergieanlagen insgesamt gering ist. Gemessen an den Maßstä-
ben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 14 BNatSchG) ist die Versiegelung und
Teilversiegelung von Bodenflächen ebenfalls als erhebliche Beeinträchtigung des Natur-
haushaltes zu werten, so dass es im späteren Genehmigungsverfahren einer entsprechen-
den Kompensation bedarf.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind schließlich abhängig von der Projektausgestal-
tung und daher auf FNP-Ebene nicht abschließend ermittelbar. Die Eingriffe in das Schutz-
gut sind im Rahmen des nachfolgenden verbindlichen Genehmigungsverfahrens gem.
BImSchG zu ermitteln, zu bewerten und ggf. zu kompensieren. Die Grundsätze einer flä-
chensparenden, auf das notwendige Maß begrenzenden Projektkonzeption sind im Weite-
ren zu berücksichtigen.

Überschlägige Eingriffsermittlung in das Schutzgut Boden

Wie in Kapitel 2.4.2 wird hier ebenfalls eine überschlägige Eingriffsermittlung für das
Schutzgut Boden anhand der Referenzanlage von 150 m Gesamthöhe vorgenommen.

Durch die Errichtung von WEA kommt es durch das Fundament zu einer dauerhaften Ver-
siegelung von Boden. Für die Referenzanlage wird ein Fundament mit einem Durchmesser
von ca. 23 m angenommen. Sind durch die Errichtung der WEA schutzwürdige Böden be-
troffen, richtet sich die Berechnung der erforderlichen Kompensationsfläche nach den in
Tab. 5 angegebenen Verhältniswerten. Beispielsweise müsste durch die Vollversiegelung
durch das Fundament der Referenzanlage (ca. 415 m²) von besonders schutzwürdigem
Boden, eine Kompensationsfläche von 622,5 m² bereitgestellt werden. Die Kompensati-
onsmaßnahmen sind bodenbezogen und funktionsspezifisch auszuwählen und müssen auf
die durch den Eingriff beeinträchtigten Bodenfunktionen Bezug nehmen (GD NRW, 2009).

Für Zuwegung, Kranstellflächen usw. wird erfahrungsgemäß des Weiteren eine Fläche von
ca. 3.000 bis 5.000 m² benötigt. Diese Flächen werden i. d. R. als Schotterflächen ange-
legt, wobei zum Teil ein Rückbau stattfinden kann. Entsprechend der Angaben des Geolo-
gischen Dienstes NRW ist auch hier der Eingriff durch geeignete Maßnahmen zu kompen-
sieren (GD NRW, 2009).
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Tab. 5 Verhältnis der Eingriffsfläche zur Kompensationsfläche (GD NRW, 2009)

Verhältnis der Eingriffs- zur Kompensationsfläche von Böden als Wert- und
Funktionselemente besonderer Bedeutung

Schutzwürdigkeit der Böden
einschließlich Naturnähe und
regionaler Bedeutung

schutzwürdig
(Schutzstufe 1)

sehr schutzwürdig
(Schutzstufe 2)

besonders schutzwürdig
(Schutzstufe 3)

Auswirkung des Eingriffs
gering bis mittel
stört die Bodenfunktionen
(z.B. durch geringe Veränderung
des Profilaufbaues oder Wasser-
haushalt, Oberbodenverdichtung)

1 : 0,5 1 : 0,8 1 : 1,0

hoch
schädigt die Bodenfunktionen
(z.B. durch erhebliche Verände-
rung des Profilaufbaus oder Was-
serhaushaltes, Teilversiegelung)

1 : 0,8 1 : 1,0 1 : 1,3

sehr hoch
zerstört die Bodenfunktionen
(z.B. durch Vollversiegelung,
Verlust, Überstau)

1 : 1,0 1 : 1,3 1 : 1,5

2.6 Schutzgut Wasser

Das Wasser als abiotischer Bestandteil des Naturhaushaltes erfüllt wesentliche Funktionen
im Ökosystem. Es ist Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen, Transportmedi-
um für Nährstoffe, belebendes und gliederndes Element. Neben diesen ökologischen Funk-
tionen bilden Grund- und Oberflächenwasser eine wesentliche Produktionsgrundlage für
den Menschen, z. B. zur Trink- und Brauchwassergewinnung, als Produktionsgrundlage für
die Fischerei, als Vorfluter für die Entwässerung und für die Freizeit- und Erholungsnut-
zung.

2.6.1 Prüfkriterien, planungsrelevante Werte und Funktionen

Grundwasser
Für die Bestimmung des Grundwassers werden folgende Faktoren hinzugezogen:

 Bedeutung des Grundwassers für die Grundwassernutzung,
 Funktion des Grundwassers für den Landschaftswasserhaushalt,
 Empfindlichkeit des Grundwassers und
 Schadstoffeintrag.

Die Bestimmung der Werte und Funktionen erfolgt auf der Grundlage vorliegender Informa-
tionen zur Grundwassernutzung (z. B. Wasserschutzgebietsausweisungen), bodenkundli-
chen Angaben aus den Bodenkarten im Maßstab 1:50.000 und hydrogeologischen Karten-
werken des Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen.
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Oberflächengewässer
Die Oberflächengewässer umfassen neben den natürlichen Fließ- und Stillgewässern auch
alle Gewässer künstlichen Ursprungs (z. B. Kanäle). Faktoren für die Bestimmung maß-
geblicher Werte und Funktionen sind:

 Art und Zustand der Oberflächengewässer als Maß für die Bedeutung im natürlichen
Wasserhaushalt und

 Bedeutung und Empfindlichkeit von Retentionsräumen.

2.6.2 Vorhandene Umweltsituation

Grundwasser
Wasserschutzgebiete der Zonen I und II wurden von einer Nutzung durch die Windenergie
ausgeschlossen. Auch innerhalb von Heilquellenschutzgebieten Zone I ist eine Nutzung
durch die Windenergie nicht möglich.

Überschwemmungsgebiete werden ebenso ausgeschlossen.

Das Gemeindegebiet von Dörentrup wird in zwei Grundwasserkörper unterteilt:
Die Konzentrationszone 1 liegt zum Teil im Grundwasserkörper „Nordlippische Trias-
Gebiete“ (Nr. 4_16). Der Grundwasserkörper erstreckt sich dabei über die Gemeinden Kal-
letal, Extertal und große Teile Vlothos. Der Grundwasserleiter besitzt als Kluft-
Grundwasserleiter eine lokale Ergiebigkeit. Er weist insgesamt nur sehr geringe bis mäßige
Durchlässigkeiten auf. Stellenweise ist der Grundwasserkörper durch Störungen getrennt.
Die Bereiche des Muschelkalks und des Steinmergelkeupers sind dagegen ergiebig
(MKULNV NRW, 2015).

Die übrigen Konzentrationszonen sowie ein Teil der Konzentrationszone 1 liegen im
Grundwasserkörper „Mittellippische Trias-Gebiete“ (Nr. 4_15). Diese Fläche, ein von West
nach Ost streichendes Bergland, weist einen nur lokal ergiebigen Kluftgrundwasserleiter
von sehr geringer bis mäßiger Durchlässigkeit auf. Der gesamte Körper ist daher Grund-
wasser-Mangelgebiet. Im tieferen Untergrund bildet der Mittlere Buntsandstein einen guten
Poren- / Kluft-Grundwasserleiter. Entsprechend dem heterogenen Aufbau schwanken die
Ergiebigkeiten stark. Die aus den obersten Grundwasserleitern geförderten Wässer sind in
der Regel hart und sulfathaltig Die Grundwasserflurabstände sind infolge tiefer Zertalung
meist hoch (MKULNV NRW, 2015).
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Abb. 10 Wasserschutzgebiet „Dörentrup-Hillentrup“ im Bereich der Konzentrationszone 1
(MKULNV NRW, 2015)

Im Norden des Gemeindegebietes befindet sich das Wasserschutzgebiet „Dörentrup-
Hillentrup“ (siehe Abb. 16). Das Wasserschutzgebiet wird bei der Bezirksregierung Detmold
unter dem Aktenzeichen 85.04.DT/D 1 geführt und ist bis zum 09.04.2029 gültig
(Bezirksregierung Detmold, 2015). Die Konzentrationszone 1 überlagert sich mit der
Schutzzone III A und III B des Wasserschutzgebietes. Südlich an die Konzentrationszone 1
angrenzend befindet sich die Schutzzone II des Wasserschutzgebietes, die sich nicht mit
der Konzentrationszone überlagert. Weitere Konzentrationszonen befinden sich nicht in
Wasserschutzgebieten.

Ungefähr die Hälfte des Gemeindegebietes zählt zum Heilquellenschutzgebiet „Bad Pyr-
mont“. Das Heilquellenschutzgebiet wird bei der Bezirksregierung Detmold unter dem Ak-
tenzeichen 85.24.07/P 2 geführt und ist bis zum 31.08.2018 gültig. Innerhalb des Heilquel-
lenschutzgebietes befinden sich die Konzentrationszonen 7 und 9 (siehe Abb. 11).
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Abb. 11 Heilquellenschutzgebiet „Bad Pyrmont“ im Gemeindegebiet Dörentrup (MKULNV
NRW, 2015)

Oberflächengewässer
Oberflächengewässer in Form von Gewässerflächen und Gewässerrandstreifen sind eben-
falls von einer Nutzung für die Windenergie ausgenommen. Im Rahmen der Potenzialana-
lyse wurden ebenso die Gewässerrandstreifen von Gewässern, die größer als 50 ha sind,
mit einer Breite von 50 m ausgeschlossen.

Im Gemeindegebiet befindet sich das Überschwemmungsgebiet der Bega. Die Konzentra-
tionszonen liegen weder innerhalb des Überschwemmungsgebietes noch grenzen sie da-
ran an.

Des Weiteren sind im Gemeindegebiet zahlreiche Fließgewässer zu finden. Innerhalb der
Konzentrationszonen befinden sich jedoch nur wenig Fließgewässer. Innerhalb von Kon-
zentrationszone 9 verläuft ein nicht namentlich gekennzeichneter Bach (siehe Abb. 12).
Stillgewässer sind innerhalb der Konzentrationszonen nicht vorhanden.
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Abb. 12 Oberflächengewässer im Umfeld der Konzentrationszone 9 (MKULNV NRW, 2015)

2.6.3 Zu erwartende erhebliche Umweltauswirkungen

Das Bauverbot an Gewässern mit Abstand von 3 m (WEE 2015, Nr. 8.2.3.1) und in Was-
serschutzgebieten der Zone I und II (WEE 2015, Nr. 8.2.3.2) wird eingehalten.

Eine Genehmigung für die Bereiche im Wasserschutzgebiet Zone III A und im Heilquellen-
gebiet muss im Rahmen einer Einzelfallprüfung beantragt werden.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes werden durch den genannten Ausschluss
der Windenergienutzung in sensiblen Bereichen grundsätzlich minimiert.

Die Überbauung und Versiegelung durch die Windenergieanlagen und der Neu- und Aus-
bau von Erschließungswegen führen in geringem Maße zum Verlust von Versickerungsflä-
chen für Niederschlagswasser. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass das anfal-
lende Wasser innerhalb der Konzentrationszone versickern kann und der Oberflächenab-
fluss nicht erhöht wird.

Eine besondere Gefährdung ergibt sich während der Bauphase durch mögliche Verunreini-
gungen des abfließenden Wassers durch Öle, insbesondere bei Unfällen und mangelnder
Wartung der Baufahrzeuge. Eine Gefährdung des Grundwassers durch ein Eindringen von
Schmierstoffen und Ölen ist bei entsprechenden technischen Vorsichtsmaßnahmen gering.



Gemeinde Dörentrup
F-Planänderung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie
Umweltbericht - 46 -

Generell kann das Risiko einer Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch Verunrei-
nigung des Grund- und Oberflächenwassers bei vorschriftsmäßiger Ausführung der Bau-
maßnahmen weitestgehend minimiert werden.

Grundwasser
In Hinblick auf das Grundwasser führen die Neuversiegelungen im Rahmen der Errichtung
der Windenergieanlagen zu einer nachhaltigen Verminderung der Grundwasserneubildung
sowie einer Verringerung der Versickerung von Niederschlagswasser. Allerdings entsteht
durch die geplanten Windenergieanlagen so gut wie kein Mehrabfluss von Niederschlags-
wasser, da nur die Standfläche der Anlagen zusätzlich versiegelt wird.

Die Einleitung oder Entnahme von Grundwasser wird durch den Bau und den Betrieb von
Windenergieanlagen in der Regel nicht beabsichtigt. Eingriffe in das Grundwasser können
allenfalls kurzfristig während der Bauphase durch die Gründung und Errichtung der Anla-
genfundamente entstehen. Weiter wird durch konstruktive Maßnahmen zur Abdichtung des
Maschinenhauses sichergestellt, dass das abfließende Wasser nicht mit Schadstoffen ver-
unreinigt werden kann. Erforderliche zusätzliche Wege werden mit wasserdurchlässigen
Oberflächen ausgeführt, so dass dort kein Mehrabfluss gegenüber dem heutigen Zustand
anfällt.

Grundsätzlich erscheint es derzeit möglich, im projektspezifischen Einzelfall Beeinträchti-
gungen weiter zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Auswirkungen sind jedoch von der
weiteren Projektausgestaltung abhängig und von daher auf der Ebene des Flächennut-
zungsplanes nicht abschließend ermittelbar. Die Eingriffe in das Schutzgut Wasser sind im
Rahmen des nachfolgenden verbindlichen Genehmigungsverfahrens gem. BImSchG zu
ermitteln, zu bewerten und ggf. zu kompensieren.

Oberflächengewässer
Für die Erschließung der neu zu errichtenden Windenergieanlagen müssen ggf. Graben-
übergänge erstellt werden. Diese Bereiche müssen hierfür in der Regel jeweils wenige Me-
ter überbaut bzw. verrohrt werden. Die Auswirkungen sind jedoch von der weiteren Projek-
tausgestaltung abhängig und von daher auf der Ebene des Flächennutzungsplanes nicht
abschließend ermittelbar. Die Eingriffe in das Schutzgut sind im Rahmen des nachfolgen-
den verbindlichen Genehmigungsverfahrens gem. BImSchG zu ermitteln, zu bewerten und
ggf. zu kompensieren.

2.7 Schutzgut Klima / Luft

Aufgrund der sehr stark ineinander greifenden Inhalte werden die Schutzgüter Klima und
Luft zusammenfassend betrachtet. Die Schutzgüter werden durch die Klimaelemente Luft-
temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Niederschlag und Strahlung bestimmt. Hinsichtlich der
Qualität von Klima und Luft ist zwischen der freien Landschaft und den Siedlungsräumen
zu unterscheiden. Während in der freien Landschaft das Klima weitgehend durch natürliche
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Gegebenheiten bestimmt wird, bildet sich in Siedlungsräumen ein durch anthropogene
Einflüsse geprägtes Klima aus. So kann es zu einer erhöhten thermischen Belastung im
Sommer und erhöhten Luftschadstoffkonzentrationen kommen. Die gesetzlichen und pla-
nungsrechtlichen Zielsetzungen zeigen, dass der Immissionsschutz und der Erhalt von
bioklimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen die wesentlichen zu betrach-
tenden Aspekte des Schutzguts Klima und Luft sind.

2.7.1 Prüfkriterien, planungsrelevante Werte und Funktionen

Die Schutzgüter Klima und Luft werden im vorliegenden Umweltbericht nur bezüglich ihrer
grundlegenden Merkmale dargestellt, da keine detaillierten Bestandsaufnahmen klimati-
scher und lufthygienischer Parameter vorliegen.

2.7.2 Vorhandene Umweltsituation

Das Gemeindegebiet von Dörentrup liegt im maritimen Klimabereich Nordwestdeutsch-
lands. Das subatlantische Klima charakterisiert den Landschaftsraum mit Jahresdurch-
schnittstemperaturen von 8,0 – 8,5 Grad (LANUV NRW, 2015a).

Laut Klimaatlas NRW liegt die Jahresniederschlagssumme in der Gemeinde Dörentrup
zwischen 700 und 1.100 mm (LANUV NRW, 2015b). Die höchsten Niederschlagsmengen
werden an den Höhenzügen im Norden der Gemeinde erreicht.

Insgesamt kann das Klima als kühl gemäßigt bezeichnet werden (ebd.).

Sämtliche Konzentrationszonen liegen auf Wiesen- und Ackerflächen sowie auf Freiflächen
mit sehr lockerem Gehölzbestand und können damit dem Freiland-Klimatop zugeordnet
werden. Die Flächen weisen daher i. d. R. einen extremen Tages- und Jahresgang der
Temperatur und Feuchte sowie sehr geringe Windströmungsveränderungen auf. Hiermit
sind intensive nächtliche Frisch- und Kaltluftproduktionen verbunden.

Im Rahmen der landesweit durchgeführten Potenzialstudie „Erneuerbare Energien NRW,
Teil 1 – Windenergie“ (LANUV NRW, 2012) wurden Windfeldkarten berechnet, die im
Energieatlas Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW, 2012) oder im Klimaatlas abgerufen wer-
den können (LANUV NRW, 2015b).
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Abb. 13 Mittlere Windgeschwindigkeit in 100 m über Grund (LANUV NRW, 2012)

Die Windfeldkarten zeigen, dass die Windgeschwindigkeiten im Gemeindegebiet bei 100 m
Höhe über Grund von der Topografie abhängt. Geringere Windgeschwindigkeiten liegen in
den Tälern bei 4,75 m/s bis 5,00 m/s und auf den Höhen bei 6,25 m/s bis 6,50 m/s (siehe
Abb. 13). Ab einer Höhe von 135 m über Grund liegt die durchschnittliche Windgeschwin-
digkeit bei durchschnittlich 6,25 m/s bis 6,50 m/s (siehe Abb. 14).
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Abb. 14 Mittlere Windgeschwindigkeit in 135 m über Grund (LANUV NRW, 2012)

2.7.3 Zu erwartende erhebliche Umweltauswirkungen

Beeinträchtigungen von siedlungsrelevanten Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebieten,
lufthygienisch und / oder bioklimatisch besonders aktive Flächen (wie z. B. Waldflächen,
vielfältigen Biotopkomplexe) sind nicht zu erwarten. Ebenso findet eine großflächige Bo-
deninanspruchnahme nicht statt, wodurch die Kaltluftproduktion kaum eingeschränkt wird.
Ebenso gibt es keine Hinweise auf Barrierewirkungen von WEA auf den Luftaustausch.

Baubedingt ist durch den Transport der Materialen zur Baustelle und den Arbeiten vor Ort
vermehrt mit Emissionen zu rechnen. Da diese nur über einen kurzen, begrenzten Zeit-
raum entstehen, sind sie nicht als erheblich zu bewerten.

Gemäß § 3 Klimaschutzgesetz NRW soll die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen
in Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 % und bis zum Jahr 2050 um
mindestens 80 % im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 verringert wer-
den. Zur Verringerung der Treibhausgasemissionen kommt dem Ausbau erneuerbarer
Energien besondere Bedeutung zu. Die Windenergie ist hierzu besonders geeignet. Daher
ist insgesamt mit positiven Auswirkungen für das Schutzgut zu rechnen.
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Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/ Luft durch die Errichtung von Windener-
gieanlagen sind daher nicht zu erwarten.

2.8 Schutzgut Landschaft

Das Landschaftsbild wird bestimmt durch Relief, Gewässernetz, Bodenbedeckung und
Besiedelung, die wiederum geprägt sind durch die Geologie, die Böden, das Klima sowie
die historische Entwicklung der Landschaft. Das Landschaftsbild lässt somit sowohl Rück-
schlüsse auf die naturräumlichen Gegebenheiten als auch auf die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen einer Region zu und ist damit auch ein wichtiges Erkennungsmerkmal und
identifikationsstiftendes Element für die Bevölkerung.

2.8.1 Prüfkriterien, planungsrelevante Werte und Funktionen

Antrieb für das ästhetische Erleben von Landschaft in den verschiedenen Sinnschichten
sind grundlegende menschliche Bedürfnisse, deren Befriedigung immer auch Zweck eines
Landschaftsbesuches ist. Diese ästhetischen Bedürfnisse finden ihre Erfüllung vorzugswei-
se in Landschaften, die vielfältig strukturiert sind, sich durch Naturnähe auszeichnen sowie
geringe Eigenartverluste aufweisen. Dabei kann die Landschaft bzw. das Landschaftsbild,
insbesondere aufgrund der individuellen Wahrnehmung, durch folgende Kriterien be-
schreibbar gemacht werden:

 Vielfalt
Eine vielfältige Landschaft, d. h. eine Landschaft, die sich durch Reichtum an typischen
Gegenständen und Ereignissen auszeichnet, kommt dem elementaren Bedürfnis des
Betrachters nach Informationen und Erkenntnissen über das Wesen und das Wesentli-
che der jeweils betrachteten Landschaft entgegen.

 Naturnähe
Eine naturnahe Landschaft, d. h. eine Landschaft, die sich durch ein hohes Maß an
Spontanentwicklung, Selbststeuerung und Eigenproduktion in ihrer Flora und Fauna
auszeichnet, vermag in besonderer Weise die Bedürfnisse des Betrachters nach Frei-
heit, Unabhängigkeit und Zwanglosigkeit befriedigen.

 Eigenart
Eine Landschaft schließlich, die für den Betrachter ihre Eigenart weitgehend hat erhal-
ten können, ist oftmals in der Lage, den Bedürfnissen nach emotionaler Ortsbezogen-
heit, lokaler Identität und Heimat zu entsprechen.

Landschaftsräume, deren Vielfalt, Eigenart und Schönheit vor allem in einer hohen Natur-
nähe begründet liegt bzw. die als historische oder harmonische Kulturlandschaften begrif-
fen werden, sollen vor Veränderungen des Landschaftsbildes geschützt werden. Außerhalb
von förmlich unter Natur- oder Landschaftsschutz gestellten Landschaftsteilen begründet
eine Beeinträchtigung des Orts- oder Landschaftsbildes allein noch nicht die Unzulässigkeit
eines Vorhabens. Vielmehr muss eine qualifizierte Beeinträchtigung im Sinne einer „Verun-
staltung des Orts- und Landschaftsbildes“ im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB
gegeben sein. Eine solche Verunstaltung liegt nur vor, wenn das Vorhaben seiner Umge-
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bung grob unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Be-
trachter als belastend empfunden wird.

In Bezug auf das Landschaftsbild können erhebliche negative Auswirkungen durch die
Bauhöhe und den technischen Charakter der geplanten WEA entstehen. Die Fernwirkung
von Windkraftanlagen kann in Abhängigkeit von Topographie und weiteren Gegebenheiten
beträchtlich sein. In der Regel kann hierfür ein Radius der 50- bis 100-fachen Anlagenhöhe
als Anhaltswert zugrunde gelegt werden. Der vom Eingriff erheblich beeinträchtigte Raum
ist nach Beschaffenheit und Struktur des Landschaftsbildes sowie des Standortes, der An-
zahl und Größe der Windkraftanlagen unterschiedlich groß.

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann durch Bündelung von mehreren Anlagen in einer
Konzentrationszone bzw. durch Einzelanlagen, die in einem engen räumlichen Zusam-
menhang liegen, verringert werden. Darüber hinaus ist die Ausweisung von Konzentrati-
onszonen für Windenergieanlagen in den Bereichen des Gemeindegebiets anzustreben,
die bereits durch

 Autobahnen / Fernstraßen,
 Hochspannungsleitungen,
 Windenergieanlagen, Sendemasten, Funktürme etc. sowie
 Großflächige Industrie- / Gewerbegebiete

vorbelastet sind.

2.8.2 Vorhandene Umweltsituation

Die Beschreibung der Landschaft des Gemeindegebietes von Dörentrup orientiert sich im
Folgenden hauptsächlich an den naturräumlichen Einheiten der Blätter 85 „Minden“ und 98
„Detmold“ nach Meisel (1959 a u. b). Diese wurden vom Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) aufgegriffen und als sogenannte
Landschaftsräume ausgegliedert und beschrieben.

Naturräumliche Gliederung

Das gesamte Gemeindegebiet von Dörentrup ist der naturräumlichen Einheit „Lipper Berg-
land“ zuzuordnen. Das Lipper Bergland ist ein sehr vielgestaltiges Gebiet, das sich aus
Höhenzügen, flacheren Hügeln, Kuppen, schmaleren Talsenken und auch breiteren Aus-
räumungsmulden zusammensetzt. Insgesamt erstreckt sich das mesozoische Berg- und
Hügelland zwischen dem Ravensberger Hügelland im Westen, dem Rintel-Hamelner We-
serland im Norden, dem Pyrmonter Bergland im Osten und dem Bielefelder-Osning in Rich-
tung Südwesten.

Die Landschaft ist sehr stark von der Geologie geprägt: Den geologischen Untergrund bil-
den zum überwiegenden Teil Gesteine des Muschelkalks und des Keupers. Die Bodenge-
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sellschaften sind ebenfalls sehr vielfältig ausgeprägt. Sowohl karbonatische, silikatische als
auch Lössböden, darunter trockene bis nasse Standorte, wechseln sich z. T. kleinräumig
ab. Daraus haben sich vornehmlich tiefgründige Braunerden, Parabraunerden auf Löss und
Pseudogleye gebildet. Rendzinen sind eher selten und wenn nur kleinräumig ausgebildet.
Kleinflächig haben sich auch Podsole und Moore bzw. anmoorige Standorte herausgebil-
det.

Abb. 15 Naturräumliche Gliederung mit Darstellung der Konzentrationszonen für Windenergie
der Gemeinde Dörentrup

Insgesamt handelt es sich um eine vergleichsweise waldreiche Landschaft. Bei Wald-
standorten in diesem Landschaftsraum handelt es sich in der Regel um für die Landwirt-
schaftlich ungeeignete Standorte. In Abhängigkeit von Feuchtigkeit und Basengehalt wür-
den sich dabei gemäß der Potenziellen Natürlichen Vegetation (PNV) sehr vielfältige Wald-
gesellschaften herausbilden, darunter vor allem reine Buchenwälder, Stieleichen-
Buchenwälder und Hainbuchenwälder.

Als typische Siedlungsformen sind alte Haufendörfer, meist am Rande von Niederungen
oder in Tal- oder Muldenlagen, und reihenartige Siedlungen in der Ackerflur zu nennen
(LANUV NRW, 2015a).

Landschaftsräume

Insgesamt wird die naturräumliche Haupteinheit „Lipper Bergland“ vom LANUV NRW für
das Gemeindegebiet von Dörentrup in die nachfolgenden sieben Landschaftsräume einge-
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teilt (LANUV NRW, 2015a; MKULNV & LANUV, 2013). Eine grafische Darstellung ist der
Abb. 15 zu entnehmen.

I Hohenhauser Bergland
II Heidelbecker Höhen
III Hillentruper Becken
IV Alverdissener Höhen
V Humfelder Talbecken
VI Blomberger Höhen
VII Lemgoer Berge

Die Konzentrationszone 1 liegt innerhalb des stark bewegten Hohenhauser Berglandes.
In dem stark zertalten kuppen- und hügelreichem offenen Bergland herrschen Muschelkalk
(Pyrmonter Sattel) mit randlichen Keuperhöhen sowie Löss und Geschiebelehm in den
Mulden und Tälern vor. Das vorwiegend landwirtschaftlich genutzte offene Land erhält
durch zahlreiche Terrassenhecken und die kleinen, an den Steilhängen der Täler entlang-
ziehenden Waldparzellen parkartigen Charakter und birgt nur auf seinen zentralen Mu-
schelkalkhöhen (bis 330 m) ausgedehnte Waldungen, die stellenweise natürliche Kalkbu-
chenwälder, im Übrigen aber artenreiche Eichen-Hainbuchenwälder enthalten. Die meist
breitsohligen Haupttäler enthalten Feuchtwiesen und ertragreiche Fettwiesen, die zahlrei-
chen Nebentälchen dagegen sind meist Trockentäler und führen höchstens vorübergehend
Wasser. Die Siedlungen liegen als Haufen- und Wegedörfer in Tälern und Becken, Einzel-
höfe sind selten.

Die Flächen der Konzentrationszone 7 liegen im Landschaftsraum Alverdissener Hö-
hen. Die Alverdissener Höhen bestehen aus breiten, wenig zertalter Rücken und Hochflä-
chen aus Keupersandstein und -mergel mit wenigen schwach eingesenkten flachen Mul-
den. Auf den Hochflächen liegen Ackerflächen und einzelne Siedlungen (Hohensonne,
Hummerbruch), die steileren Hänge und Kuppen sind von Wald bedeckt. Die bevorzugte
Siedlungslage in dem siedlungsarmen Gebiet sind jedoch die flachen Mulden. Durch sie
verlaufen auch die Passstraßen über die einen Ostwest-Querriegel bildenden Alverdisse-
ner Höhen. Innerhalb der Alverdisser Höhen befindet sich die Burg Sternberg.

Teile der Konzentrationszone 13 und die Konzentrationszone 9 befinden sich im Hum-
felder Talbecken. Das Humfelder Talbecken ist ein weites, flachwelliges, durch die Bega
und ihre Nebenflüsse gegliedertes Lösshügelland, das allmählich von der Bega-Niederung
nach beiden Seiten zu den umgebenden Höhen ansteigt. An den Hängen nimmt die Löss-
mächtigkeit ab, so dass stellenweise Keupertone und Sandsteine die Oberfläche bilden.
Die fruchtbaren, meist etwas frischen Lössböden (Braunerden) tragen vorwiegend Acker-
land und ermöglichen auch lohnenden Weizen- und Zuckerrübenanbau. Nur zwischen
Wendlinghausen und Begatal nimmt auf staufeuchten Lössböden (gleyartige Braunerden,
Staugleyböden) der Wald etwas größere Flächen ein. Die Niederungen bergen meist er-
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tragreiches Grünland. Das offene Hügelland ist altes Durchgangs- und Siedlungsland
(Ostwest-Verbindung Hameln- Barntrup- Lemgo-Herford).

Der südliche Teil der Konzentrationszone 13 befindet sich im Landschaftsraum Blom-
berger Höhen. Die Blomberger Höhen sind ein stark bewaldetes, randlich intensiv zertal-
tes Keuper-Bergland. Die zentralen Rücken und Berge sind mit ihren vorherrschenden
Sandsteinverwitterungsböden natürliches Standortgebiet von Buchen-Traubeneichen und
Buchenwäldern. Auf den hochflächenartigen Passhöhen im Nordteil des Gebietes sind
auch einige Ackerflächen und einzelne kleine Streusiedlungen enthalten.

2.8.3 Zu erwartende erhebliche Umweltauswirkungen

Landschaftsräume, deren Vielfalt, Eigenart und Schönheit vor allem in einer hohen Natur-
nähe begründet liegt bzw. die als historische oder harmonische Kulturlandschaften begrif-
fen werden, sollen vor Veränderungen des Landschaftsbildes geschützt werden. Außerhalb
von förmlich unter Natur- oder Landschaftsschutz gestellten Landschaftsteilen begründet
eine Beeinträchtigung des Orts- oder Landschaftsbildes allein noch nicht die Unzulässigkeit
eines Vorhabens. Vielmehr muss eine qualifizierte Beeinträchtigung im Sinne einer „Verun-
staltung des Orts- und Landschaftsbildes“ im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB
gegeben sein. Eine solche Verunstaltung liegt nur vor, wenn das Vorhaben seiner Umge-
bung grob unangemessen ist und auch von einem für ästhetische Eindrücke offenen Be-
trachter als belastend empfunden wird.

Eine naturraum-, regional- oder kreisweite Charakterisierung und Bewertung des Land-
schaftraumes liegt derzeit nicht vor und kann im Rahmen der beabsichtigten 9. Änderung
des Flächennutzungsplans nicht erstellt werden.

Im Rahmen des gesamträumlichen Planungskonzeptes der Potenzialflächenanalyse Wind-
energie wurden Waldflächen, als Erholungsraum aber auch als (oft nur scheinbar) unbe-
rührte Naturlandschaft von einer Nutzung durch Windenergieanlagen ausgeschlossen.

Dennoch ist in den geplanten Konzentrationsflächen mit unvermeidbaren Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes zu rechnen, da heute mittlerweile marktübliche WEA große Hö-
hen zwischen 100 m und 200 m erreichen. Die WEA haben überschlägig folgende Kenn-
zahlen:

100 m Anlagenhöhe, Nabenhöhe 59 m, Rotordurchmesser 82 m, Nennleistung 0,8 MW
150 m Anlagenhöhe, Nabenhöhe 99 m, Rotordurchmesser 82 m, Nennleistung 3 MW
200 m Anlagenhöhe, Nabenhöhe 149 m, Rotordurchmesser 101 m, Nennleistung 3 MW

Die Größenverhältnisse marktüblicher WEA werden in folgender Abbildung (Abb. 16)
schematisch dargestellt:
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Abb. 16 Größenverhältnisse marktüblicher WEA

Von WEA gehen wegen ihrer Größe, Gestalt, Rotorbewegung und -reflexe auch großräu-
mige Wirkungen aus, die das Erscheinungsbild einer Landschaft verändern und bei großer
Anzahl und Verdichtung ganzen Regionen den Charakter einer Industrielandschaft geben
können. Als technische Elemente beträchtlicher Höhe wirken sie weit in die Landschaft
hinein und mindern damit oftmals ganz erheblich und nachhaltig den landschaftsästheti-
schen Wert ihrer Umgebung.

Die Eingriffsermittlung im Hinblick auf das Landschaftsbild kann erst im Rahmen des nach-
gelagerten Landschaftspflegerischen Begleitplans erfolgen. Der Windenergieerlass 2015
gibt dazu das „Verfahren zu Landschaftsbildbewertung im Zuge der Ersatzgeld-Ermittlung
für Eingriffe in das Landschaftsbild durch den Bau von Windenergieanlagen“ vor.

Der Windenergie-Erlass 2015 legt den Untersuchungsraum für die Landschaftsbild-
bewertung mit der 15-fachen Anlagenhöhe fest. Somit steht die Größe des Untersu-
chungsgebietes in direktem Verhältnis zur Höhe der geplanten WEA. Dieser beeinträchtigte
Raum ist jedoch nach Beschaffenheit und Struktur des Landschaftsbildes sowie des Stan-
dortes und der Anzahl und Größe der Windkraftanlagen differenziert zu betrachten. Die
Ermittlung des Ersatzgeldes für die Kompensation des Landschaftsbildes wird anhand der
Flächenanteile der einzelnen Landschaftsbildeinheiten und der Zuordnung der Preise pro
Meter Anlagenhöhe vorgenommen.
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Tab. 6 Höhe der Ersatzzahlung lt. WEE NRW 2015 Ziffer 8.2.2.1 Tabelle S. 61

Wert-
stufe

LBE bis zu 2 WEA
Ersatzgeld pro Anlage je
Meter Anlagehöhe

Windpark mit 3-5 Anlagen
Ersatzgeld pro Anlage je
Meter Anlagehöhe

Windpark ab 6 Anlagen
Ersatzgeld pro Anlage je
Meter Anlagehöhe

1 sehr gering /
gering

100 € 75 € 50 €

2 mittel 200 € 160 € 120 €

3 hoch 400 € 340 € 280 €

4 sehr hoch 800 € 720 € 640 €

Die Ermittlung des Ersatzgeldes wird nach der flächengewichteten Mittelung des Preises
gemäß den Anteilen der Landschaftsbildeinheiten am Untersuchungsgebiet vorgenommen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass WEA das Schutzgut Landschaft i. d. R. erheb-
lich beeinträchtigen. Da die Auswirkungen jedoch abhängig von der Projektausgestaltung
im Einzelfall sind (Anlagenzahl, -standort, -typ), sind diese Beeinträchtigungen daher auf
FNP-Ebene nicht abschließend ermittelbar. Die Eingriffe in das Schutzgut Landschaft sind
im Rahmen des nachfolgenden verbindlichen Genehmigungsverfahrens gem. BImSchG zu
ermitteln, zu bewerten und ggf. zu kompensieren.

Insgesamt ist zu beachten, dass es zu erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild
und möglicherweise auch auf die Erholungsfunktion durch Errichtung von WEAs kommen
wird. Diese sind im Einzelfall zu prüfen und durch Ersatzgeldleistungen zu kompensieren.

2.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter umfasst vornehmlich geschützte oder
schützenswerte Kultur-, Bau- oder Bodendenkmäler, historische Kulturlandschaften und
Landschaftsteile von besonderer charakteristischer Eigenart. Der Begriff umfasst demnach
den visuell bzw. historisch bedingten Landschaftsschutz im Sinne der Landespflege wie
auch die umweltspezifische Seite des Denkmalschutzes (Erbguth & Schink, 1996).

2.9.1 Prüfkriterien, planungsrelevante Werte und Funktionen

Zur Einschätzung der derzeitigen Situation der Landschaft werden die folgenden Kriterien
betrachtet:

 Baudenkmäler lt. Denkmalliste,
 Bodendenkmäler, soweit sie aus kulturhistorischer Sicht Bedeutung haben,
 archäologische Fundstellen und
 Spuren historischer Nutzungen sowie historisch gewachsene Wegeverbindungen.

Als Anhaltspunkt für bedeutende Kulturlandschaftsbereiche kann der Kulturlandschaftliche
Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen herangezogen werden (LWL &
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LVR, 2008). Aus dieser flächendeckenden Erfassung der Kulturlandschaft werden bedeut-
same und landesbedeutsame Kulturlandschaftsbereiche ausgegliedert.

2.9.2 Vorhandene Umweltsituation

Das Gemeindegebiet von Dörentrup befindet sich nach dem Kulturlandschaftlichen Fach-
beitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen (2008) in der Kulturlandschaft „Lipper
Land“. Die ländliche Bebauung dieser Kulturlandschaft ist charakterisiert durch Fachwerk-
bauten, von denen in Lippe ein ungewöhnlich hoher Bestand aus der Zeit vor 1600 erhalten
ist (ebd.).

Teile des Gemeindegebietes von Dörentrup zählen zum bedeutsamen Kulturlandschaftsbe-
reich „Lipper Land“ (LWL & LVR, 2008). Nach Angaben des LWL & LVR (2008) stellt das
Lipper Land, das sich gegenüber der flachen Senne als Teil des Münsterlandes deutlich
abgrenzt, ein altes Siedlungsgebiet bzw. einen bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich dar
(Nr. 8.01 – Lemgo, Detmold, Teutoburger Wald –) (LWL & LVR, 2008). In diese kulturland-
schaftliche Flächenabgrenzung ist die Konzentrationszone 13 eingeschlossen. Diese Kul-
turlandschaft verkörpert sowohl mit den historisch bedeutsamen Stadtkernen als auch mit
dem überdurchschnittlich hohen Anteil historischer Hofhäuser und Landnutzungsformen die
über 2000-jährige Geschichte der Lipper Kulturlandschaft.

Abb. 17 Auszug aus dem Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur Landesplanung in Nord-
rhein-Westfalen (LWL & LVR, 2008)

Teile der adeligen Architektur werden im Gemeindegebiet von Dörentrup besonders durch
das Schloss Wendlinghausen deutlich. In der Umgebung der Gemeinde befindet sich zu-
dem die Höhenburg Sternberg, die auf dem Gemeindegebiet Extertal liegt.
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Eine besondere Gattung großer Hofanlagen in Lippe sind die Domänen zu Verwaltung und
Bewirtschaftung des umfangreichen landesherrlichen Besitzes, deren Gebäude oft beson-
ders sorgfältig gestaltet sind (LWL & LVR, 2008). Im Gemeindegebiet Dörentrup befindet
sich die Domäne Oelentrup. Die Domäne liegt östlich der Konzentrationszonen 5 und 6.

Das LWL – Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen gibt in seiner Stel-
lungnahme vom 23.07.2015 Hinweise auf das Vorkommen der folgenden raumbedeutsa-
men Denkmäler: das Wasserschloss in Wendlinghausen, die evangelisch reformierte Kir-
che in Hillentrup, die evangelische Kirche in Schwelentrup, die ehemalige Meierei Götten-
rup in Schwelentrup und die Domäne Oelentrup.

Innerhalb der Konzentrationszonen befinden sich keine Denkmäler. Im Umfeld der Kon-
zentrationszonen liegen jedoch einige Denkmäler vor, die zum Teil raumbedeutsam und
weithin sichtbar sind, bzw. von denen ein weiter Blick in die Umgebung möglich ist. Es
handelt sich dabei im Außenbereich überwiegend um Hoflagen oder Einzelgebäude, wie
die Domäne Oelentrup (siehe oben). Südöstlich der Konzentrationszone 9 befindet sich auf
dem Stadtgebiet Dörentrup das Mausoleum von Kerssenbrock am Mönckeberg, das zum
Schloss Barntrup gehört. Etwas weiter südlich liegt das Gut Mönchshof. Das ebenfalls
denkmalgeschützte Gut Wieborn befindet sich ca. 1.500 m südöstlich der Konzentrations-
zone 9. Zum Schloss Barntrup wird ein Abstand von ca. 1.800 m und zur Ev. Ref. Kirche in
Barntrup wird ein Abstand von ca. 2.000 m eingehalten. Südwestlich der Konzentrations-
zone 9 befindet sich die Ev. Ref. Kirche in Bega. Auch im Umfeld der Konzentrationszonen
13 befinden sich Baudenkmäler. Dabei handelt es sich zum einen um das Schloss Wend-
linghausen im Stil der Weserrenaissance und um eine Villa an der Voßheider Straße 8.
Das Schloss Wendlinghausen befindet sich östlich der Konzentrationszone 13. Die Entfer-
nung zur Konzentrationszone beträgt ca. 800 m. Die Villa liegt nordwestlich der Konzentra-
tionszone 13 mit einer Mindestentfernung von 500 m zu der Konzentrationszone.

Im Gemeindegebiet befinden sich laut der Erläuterungskarte 1.2 Bodendenkmäler zum
Regionalplan (Bezirksregierung Detmold, 2004) 16 Bodendenkmäler. Kein Bodendenkmal
liegt innerhalb einer geplanten Konzentrationszone. Bei den Bodendenkmälern handelt es
sich überwiegend um Grabhügel oder Hohlwege.

2.9.3 Zu erwartende erhebliche Umweltauswirkungen

Durch die Errichtung einer WEA innerhalb der Gebietskulisse des Kulturlandschaftsraumes
„Lemgo – Detmold – Teutoburger Wald“ begrenzen sich die Beeinträchtigungen nicht nur
auf einzelne Denkmäler, sondern durch die beschriebene Häufung von Einzelhöfen auf das
gesamte Erscheinungsbild und den Charakter dieser Kulturlandschaft.

Die Entscheidung, ob eine Windenergieanlage zu einer Beeinträchtigung eines Baudenk-
mals führt, wird auf der Ebene des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens geprüft. Im
Bauantrag sind Standort und Gesamthöhe der projektierten Anlage aufgeführt. Ggf. sind
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aus Gründen des Denkmalschutzes Verschiebungen innerhalb der Konzentrationszone
notwendig. Allerdings stehen den Belangen des Denkmalschutzes dann gewichtige Belan-
ge, namentlich die Gewinnung regenerativer Energien und der Umstand, dass das Vorha-
ben in einer Konzentrationszone für die Nutzung der Windenergie liegt, gegenüber.

Aus der Betrachtung einzelner Baudenkmal-Standorte ergeben sich keine Anhaltspunkte
auf eine negative Beeinträchtigung durch die entstehenden Windparks. Einzelgebäude
haben aufgrund ihrer relativ geringen Höhe und landschaftlichen Einbettung bzw. Einbet-
tung in den Siedlungszusammenhang regelmäßig keine besondere Fernwirkung und treten
nur in einem eng begrenzten Raum markant in Erscheinung. Ob im Einzelfall unverhältnis-
mäßig negative Auswirkungen auf ein Baudenkmal durch einen benachbarten Windpark zu
erwarten sind, wird, wie für alle übrigen einzelnen Wohngebäude im Umfeld auch, im nach-
folgenden Baugenehmigungsverfahren gem. BImSchG durch entsprechende Fachgutach-
ten zur optisch bedrängenden Wirkung geprüft und soweit erforderlich durch entsprechen-
de Abstände, Eingrünungen oder ähnliche Maßnahmen abgemildert.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde
(das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie
auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Fun-
de) gemacht werden, sind diese gemäß § 15 Abs. 1 des DSchG meldepflichtig und müssen
der zuständigen Kommune oder dem Landschaftsverband unverzüglich gemeldet werden.
In diesem Zusammenhang wird auf § 16 DSchG hingewiesen. Danach sind zutage treten-
de Funde bis zum Ablauf von drei Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen
bzw. sind zu schützen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde im Einvernehmen mit dem
Landschaftsverband vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet hat.

2.10 Wechselwirkungen

Bei einer Gesamtbetrachtung aller Schutzgüter wird deutlich, dass sie zusammen ein kom-
plexes Wirkungsgefüge darstellen, in dem sich viele Funktionen gegenseitig ergänzen und
aufeinander aufbauen. Besonders zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Boden,
Wasser, Luft und Klima besteht in der Regel ein komplexes Wirkungsgefüge mit zahlrei-
chen Abhängigkeiten und Einflussfaktoren.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben gilt es an dieser Stelle vor allem um eine
schutzgutübergreifende Betrachtung und eine Herausstellung der Bereiche, in denen vor-
habenbezogene Auswirkungen das gesamte Wirkungsgefüge beeinflussen können, soge-
nannte Wechselwirkungskomplexe.

In den geplanten Konzentrationszonen führt die vorgesehene Überbauung von Boden
zwangsläufig zu einem Verlust der Funktionen dieser Böden, wozu auch die Speicherung
von Niederschlagswasser zählt. Hierdurch erhöht sich der Oberflächenwasserabfluss, wäh-
rend die Versickerung unterbunden wird. Aufgrund des relativ geringen Umfangs der zu
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versiegelnden Flächen sowie der geforderten Minimierungsmaßnahme der Versickerung
des anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet sind hier keine erheblichen negativen
Auswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen zu erwarten.

Weiterhin bringt die Überbauung von Boden negative Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere
mit sich, da Lebensräume zerstört werden. Da dieser Verlust relativ kleinflächig ist und die
Ausführung der Zuwegungen und Kranstellflächen i. d. R. in wassergebundener Bauweise
erfolgt, ist auch hier von keinen erheblichen sich verstärkenden Auswirkungen auszugehen.

2.11 Zusammenfassung der zu erwartenden Umweltauswirkungen

Im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes wurden die Belange des Umweltschutzes
ermittelt und bewertet.

Schutzgut Mensch

Durch die notwendige Einhaltung der maßgeblichen Richt-/ Grenzwerte (Lärm, optische
Emissionen) im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und zusätzlichen
Schutzabständen zur Wohnbebauung im Innenbereich werden erhebliche Beeinträchtigun-
gen ausgeschlossen. Der Nachweis ist in den nachgelagerten immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren gemäß BImSchG zu führen.

Da der Zielsetzung der Regionalplanung gefolgt wird und sämtliche Waldbereiche ausge-
schlossen werden, können erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion ausge-
schlossen werden.

Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Durch den Ausschluss sensibler Flächen im Rahmen der Potenzialflächenermittlung Wind-
energie sowie in der weiteren Abwägung werden Konflikte in einigen Bereichen der Kom-
mune von vorn herein ausgeschlossen oder minimiert. Dies gilt insbesondere für kleinräu-
mig unter Schutz gestellte Bereiche, wie z. B. Naturdenkmäler und gesetzlich geschützte
Biotope.

Eine mögliche Betroffenheit von FFH- bzw. Naturschutzgebieten im Umfeld der Konzentra-
tionsflächen kann ausgeschlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungs-
ziele von FFH-Gebieten sind durch einen Abstand von mind. 300 m derzeit nicht erkenn-
bar. Bei der konkreten Genehmigungsplanung ist eine Prüfung der FFH-Verträglichkeit
durchzuführen.

Für die in der 9. FNP-Änderung vorgesehenen Konzentrationszonen bestehen teils erhebli-
che Konflikte mit WEA-empfindlichen Vogelarten. Ermittelt wurde insbesondere ein hohes
Konfliktrisiko für Rotmilan und Uhu.
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Möglicherweise können diese im Einzelfall durch geeignete Maßnahmen lösbar sein oder
in Teilbereichen der Konzentrationszonen nicht erheblich sein. Dies ist ggf. auch abhängig
von Höhe und genauer Lage der WEA sowie der Lage von Brutstandorten. Auch der Kon-
flikt mit mehreren Fledermausarten kann erheblich sein. Bezüglich dieser Arten können
Abschaltzeiten und Monitoring die Konflikte mindern (siehe separaten ASB und Kapitel 3).

Bezüglich anderer Tiergruppen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.
Bei häufigen, nicht planungsrelevanten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-
den, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszu-
standes (z. B. „Allerweltsarten“) bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht von er-
heblichen Auswirkungen gesprochen werden kann.

Da der genaue Umfang der Beeinträchtigungen vom Einzelvorhaben abhängig ist, können
die Beeinträchtigungen nicht abschließend beurteilt werden. Insbesondere können keine
differenzierten Aussagen zu den Auswirkungen durch die Bauphase getätigt werden. Dies
ist im konkreten Genehmigungsverfahren (z. B. im Rahmen eines landschaftspflegerischen
Begleitplanes) nachzuholen (siehe auch Kapitel 4).

Mögliche Konflikte durch Beeinträchtigungen von planungsrelevanten und windkraftemp-
findlichen Tierarten werden durch die artenschutzrechtliche Prüfung gesondert berücksich-
tigt. Eine flächenbezogene Zusammenfassung möglicher Konflikte, ist der Zusammenfas-
sung der artenschutzrechtlichen Prüfung ist Kapitel 2.12 zu entnehmen.

Schutzgut Boden

Durch die Ausweisung von Konzentrationszonen erhöht sich der mögliche Versiegelungs-
grad gegenüber der derzeitigen Nutzung. Dort wo Flächen vollständig versiegelt und über-
baut werden, insbesondere wenn es zu einem Verlust von Bodenfunktionen mit besonderer
Wertigkeit kommt, ist der Eingriff erheblich.

Die Auswirkungen sind abhängig von der Projektausgestaltung und daher auf FNP-Ebene
nicht abschließend ermittelbar. Die Eingriffe in das Schutzgut sind im Rahmen des nachfol-
genden verbindlichen Genehmigungsverfahrens gem. BImSchG zu ermitteln, zu bewerten
und ggf. zu kompensieren. Des Weiteren ist die Schutzwürdigkeit der Böden bei einer
Überbauung besonders zu beachten. Die Grundsätze einer flächensparenden, auf das
notwendige Maß begrenzenden Projektkonzeption sind im Weiteren zu berücksichtigen.

Schutzgut Wasser

Durch den Ausschluss von sensiblen Bereichen werden im Allgemeinen erhebliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes vermieden.

Grundsätzlich erscheint es derzeit möglich, im projektspezifischen Einzelfall Beeinträchti-
gungen weiter zu vermeiden bzw. zu minimieren. Die Auswirkungen sind abhängig von der
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Projektausgestaltung und daher auf FNP-Ebene nicht abschließend ermittelbar. Die Eingrif-
fe in das Schutzgut Wasser sind im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens
zu ermitteln, zu bewerten und ggf. zu kompensieren. Hierbei sind das Wasserschutzgebiet
und das Heilquellenschutzgebiet besonders zu beachten.

Schutzgut Klima / Luft

Bei dem Ausbau erneuerbarer Energien zur Verringerung der Treibhausgasemissionen
kommt der Windenergie eine besondere Bedeutung zu. Insgesamt ist daher mit positiven
Auswirkungen für das Schutzgut zu rechnen. Negative Auswirkungen auf das Schutzgut
sind nicht zu erwarten.

Schutzgut Landschaft

In den geplanten Konzentrationszonen ist mit unvermeidbaren Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes zu rechnen, da heute mittlerweile marktübliche Windenergieanlagen
große Höhen zwischen 100 m und 200 m erreichen. Von WEA gehen wegen ihrer Größe,
Gestalt, Rotorbewegung und -reflexe auch großräumige Wirkungen aus, die das Erschei-
nungsbild einer Landschaft verändern und bei großer Anzahl und Verdichtung ganzen Re-
gionen den Charakter einer Industrielandschaft geben können. Als technische Elemente
beträchtlicher Höhe können sie weit in die Landschaft hinein wirken. Eine erhebliche Min-
derung des Landschaftsästhetischen Wertes der Umgebung der WEA kann nicht ausge-
schlossen werden.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Windenergieanlagen das Schutzgut Land-
schaft erheblich beeinträchtigen können. Da die Auswirkungen jedoch abhängig von der
Projektausgestaltung im Einzelfall sind (Anlagenzahl, -standort, -typ), sind diese Beein-
trächtigungen daher auf FNP-Ebene nicht abschließend ermittelbar. Die Eingriffe in das
Schutzgut Landschaft sind im Rahmen des nachfolgenden verbindlichen Genehmigungs-
verfahrens gem. BImSchG zu ermitteln, zu bewerten und ggf. zu kompensieren. Eine Ver-
unstaltung des Landschaftsbildes ist jedoch nur in Ausnahmefällen anzunehmen, insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass WEA seit geraumer Zeit zur üblichen Möblierung des
Außenbereiches gehören und den Gewöhnungseffekt auf ihrer Seite haben.

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Innerhalb der geplanten Konzentrationszonen sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine
Bau- oder Bodendenkmäler oder archäologische Fundstellen bekannt. Sollten bei den ge-
planten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a.
sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenver-
färbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden,
sind diese gemäß § 15 Abs. 1 des DSchG meldepflichtig und müssen der zuständigen
Kommune oder dem Landschaftsverband unverzüglich gemeldet werden. In diesem Zu-



Gemeinde Dörentrup
F-Planänderung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die Windenergie
Umweltbericht - 63 -

sammenhang wird auf § 16 DSchG hingewiesen. Danach sind zutage tretende Funde bis
zum Ablauf von drei Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. sind zu
schützen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde im Einvernehmen mit dem Landschafts-
verband vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet hat.

Aufgrund der Fernwirkung von Windenergieanlagen kann es zu Beeinträchtigungen von
Denkmalen kommen. Da die Auswirkungen jedoch abhängig von der Projektausgestaltung
im Einzelfall sind (Anlagenzahl, -standort, -typ), sind diese Beeinträchtigungen daher auf
FNP-Ebene nicht abschließend ermittelbar. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur-
und Sachgüter sind im Rahmen des nachfolgenden verbindlichen Genehmigungs-
verfahrens gem. BImSchG zu ermitteln, zu bewerten und ggf. zu vermeiden (z. B. durch die
Ausgestaltung des Projektes).

Insgesamt werden durch die 9. Änderung des Flächennutzungsplans die Belange des
Denkmalschutzes nicht beeinträchtigt.

2.12 Zusammenfassung des Artenschutzbeitrages

Auf der Grundlage der für den Wirkraum ausgewerteten Daten kommt der angefertigte Ar-
tenschutzbeitrag zu dem Ergebnis, dass für Teilflächen der im Zuge der 9. Änderung des
Flächennutzungsplans vorgesehenen Ausweisung von Konzentrationszonen erhebliche
artenschutzrechtliche Konflikte erwartet werden müssen. Im Einzelfall können die Konflikte
zwar durch CEF-Maßnahmen lösbar sein, die Auslösung von Verbotstatbeständen gem.
§ 44 BNatSchG ist nach derzeitiger Kenntnislage jedoch wahrscheinlich.

Eine abschließende artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt auf dieser Planungsebene des
Flächennutzungsplanes nicht (Schifferdecker, 2014). Sie ist der weiteren Konkretisierung
der Planung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorbehalten. Die im
Zuge des vorliegenden Artenschutzbeitrages ermittelten Konflikte können ggf. durch geeig-
nete Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen weiter gemindert
werden. Es liegen jedoch Anhaltspunkte für das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-
tatbestände vor, welche im Einzelfall nur durch geeignete Maßnahmen lösbar sein können.

Ebenso können durch die genannten Maßnahmen zum Risikomanagement neue Erkennt-
nisse zum Brutstandort bzw. zur Raumnutzung erbracht werden, die die derzeitig bekann-
ten Zulassungshindernisse ggf. widerlegen. Dies gilt insbesondere für Bereiche, in denen
die Nachweise von Artenvorkommen nicht punktgenau verortet werden konnten (z. B. Da-
ten aus den ornithologischen Sammelberichten (vgl. Ziff. 2.4.2)) oder für Bereiche für die
keine avifaunistische Kartierungen vorliegen (Konzentrationszonen 1 und 7).

Der Artenschutzbeitrag kommt zu folgendem Ergebnis:
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Vereinbarkeit mit den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen (§ 44 BNatSchG)
geringes Konfliktrisiko
Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Zusammenhang
mit gefährdeten Vogelarten oder Arten des Anhang IV FFH-RL liegen derzeit nicht vor.
Gem. § 44 BNatSchG ist mit keinen Verbotstatbeständen zu rechnen.
Konzentrationszone -
mittleres Konfliktrisiko
Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Zusam-
menhang mit gefährdeten Vogelarten oder Arten des Anhang IV FFH-RL vor.
Die Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG können voraussichtlich durch die genannten CEF-
Maßnahmen M1, M2, M3 oder M4 vermieden werden, oder die ermittelten Anhaltspunkte mögli-
cher Kollisionsrisiken sind räumlich nicht soweit zu fixieren, als dass grundsätzlich ein signifikant
erhöhtes Kollisionsrisiko unterstellt werden muss.
Für ein konkretes Vorhaben ist im nachfolgenden Zulassungsverfahren unter Beachtung des
Artenspektrums und der Wirkfaktoren eine vertiefende artenschutzrechtliche Betrachtung durch-
zuführen. Das Ergebnis kann dazu führen, dass das Vorhaben ggf. nur unter Berücksichtigung
umfangreicher und aufwendiger Maßnahmen zulässig ist.
Ebenso können durch die genannten Maßnahmen zum Risikomanagement R1 und R2 neue
Erkenntnisse zum Brutstandort bzw. zur Raumnutzung erbracht werden, die u. U. zu einer Neu-
bewertung des Konfliktrisikos führen können.
Konzentrationszone 1
hohes Konfliktrisiko
Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44
BNatSchG vor, welche im Einzelfall nur durch geeignete Maßnahmen lösbar sein können.
Die Konflikte können durch die genannten CEF-Maßnahme M1 und M2 lösbar sein.
Ebenso können durch die genannte Maßnahme zum Risikomanagement R2 neue Erkenntnisse
zum Brutstandort bzw. zur Raumnutzung erbracht werden, die ggf. zu einer Neubewertung des
Konfliktrisikos führen können.
Konzentrationszonen 7, 9, und 13

Für folgende WEA-empfindliche Arten wurde ein hohes Konfliktrisiko ermittelt:

 Rotmilan (Kollision)
 Uhu (Kollision)

Für die Artengruppe der Fledermäuse sind voraussichtlich auf allen Standorten Abschal-
tungen zu bestimmten Zeiten und ein Gondelmonitoring notwendig. Da keine Untersuchun-
gen zur Artengruppe der Fledermäuse stattgefunden haben, wird für alle Konzentrations-
zonen voraussichtlich eine umfassende Abschaltung entsprechend des Leitfadens „WEA
und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013), d. h. vom 01.04. bis 31.10. und unter be-
stimmten Bedingungen vorgesehen.

Durch projektspezifische Maßnahmen (z. B. Optimierung der Projektgestaltung, insbeson-
dere Meidung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (= Brut- oder Rastplatznahe Aktivitäts-
zentren) der WEA-empfindlichen Arten, optimierte Aufstellung der einzelnen Anlagen oder
Bauzeitenbeschränkungen können artenschutzrechtliche Konflikte gegebenenfalls vermie-
den werden. So ist eine Bauzeitenbeschränkung auf Zeiten außerhalb des allgemeinen
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Brutzeitraums in der Regel notwendig, um Tötungen oder erhebliche Störungen zu vermei-
den.

Im Einzelfall ist es möglich, dass sich durch detaillierte Untersuchungen gemäß dem Leit-
faden „WEA und Artenschutz“ (MKULNV & LANUV, 2013) abweichende Betroffenheiten
ergeben (vgl. Risikomanagement). Auch können sich im Rahmen des konkreten Genehmi-
gungsverfahrens bau- und anlagebedingte Betroffenheiten für einzelne, auch nicht als
WEA-empfindlich geltende und hier betrachtete Arten ergeben. Die Artenschutzprüfung ist
dann entsprechend zu ergänzen.

Zum Vorkommen weiterer planungsrelevanter Tierartengruppen (z. B. Amphibien, Repti-
lien, Schmetterlinge, Weichtiere, Käfer, Libellen, Spinnen, etc.) und Pflanzenarten ergibt
entweder die Auswertung des „Informationssystems geschützte Arten“ des LANUV keine
Hinweise oder es fehlen entsprechende artspezifische Biotopstrukturen im Wirkraum oder
es sind keine negativen Auswirkungen mit dem Vorhaben auf diese Arten verbunden.

Die übrigen in Nordrhein-Westfalen vorkommenden europäischen Arten, die nicht zur
Gruppe der planungsrelevanten Arten gehören, wurden grundsätzlich nicht näher betrach-
tet. Bei diesen Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass wegen ihrer An-
passungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszustandes (z. B. „Allerweltsar-
ten“) bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen
wird.

3. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
der nachteiligen Auswirkungen

Mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplans wird die Möglichkeit eröffnet, neue und
höhere Anlagen innerhalb von Konzentrationsflächen zu realisieren. Somit wird durch die
Aufstellung ein Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG in Natur und Landschaft vorbereitet.

Für künftige Anlagen ist der Verursacher des Eingriffs nach § 19 BNatSchG im Rahmen
der Genehmigungsplanung verpflichtet, zunächst die Möglichkeiten der Eingriffsvermei-
dung oder -verringerung zu prüfen.

Im Rahmen der Potenzialstudie und der Abwägung wurden geschützte Strukturen aus den
Konzentrationsflächen ausgeschlossen. Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind ggf.
weitere Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu beachten:

 Einhaltung der Anforderungen des Immissionsschutzes (TA Lärm, Schattenwurf),
 ggf. Umsetzung von artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschalt-

zeiten / vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) oder Maßnahmen zum Risikoma-
nagement),

 Minimierung der Inanspruchnahme von Boden (Standorte WEA / Zuwegung),
 Minimierung der Beeinträchtigungen durch baubedingte Auswirkungen,
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 Minimierung der Beeinträchtigungen auf Grundwasserkörper und Grundwasserneubil-
dung (v. a. während der Bauphase)

 Erhalt von Gehölzbeständen, Baumreihen und Feldhecken innerhalb der Konzentrati-
onsflächen,

 Verminderung von Beeinträchtigungen in das Landschaftsbild und Ausgleich.

Bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen ist der Umfang des Eingriffs auf der Ebene der
Genehmigungsplanung zu ermitteln und durch Kompensationsmaßnahmen spätestens mit
Realisierung des Vorhabens umzusetzen. Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs ist
jedoch ohne Kenntnis der genauen Anzahl, Größe und Lage der WEA einschließlich der
hierfür erforderlichen Infrastruktur nur schätzungsweise möglich. Folglich werden auf Ebe-
ne des Flächennutzungsplans keine Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt.

Zur Verortung und Ausgestaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen können nur be-
dingt Aussagen getätigt werden. Im Landschaftsplan „Oberes Begatal“ werden jedoch Be-
reiche mit dem Entwicklungsziel 6 „Sicherung und Entwicklung“ ausgewiesen, die ggf. als
mögliche Gebiete zur Realisierung von Kompensationsmaßnahmen herangezogen werden
können (Kreis Lippe, 2007). Das Entwicklungsziel wird insbesondere für Räume mit beson-
derer Biotopschutzfunktion ausgewiesen, in denen Lebensgemeinschaften und Lebensstät-
ten bestimmter wildlebender Pflanzen- und Tierarten erhalten, entwickelt bzw. wiederher-
gestellt werden sollen (ebd.).

Das Entwicklungsziel wird in folgenden Entwicklungsräumen dargestellt: Steinberg, Tal der
Exter, Hecken- und Grünlandkomplex auf der Sonneborner Hochfläche und dem Knapp-
berg, Biotopkomplex am Mühlenturm und Begatal. Von den genannten Entwicklungsräu-
men befinden sich die Entwicklungsräume Steinberg und Begatal innerhalb des Gemein-
degebietes von Dörentrup.

Weiter ist auf die Ergebnisse des durchgeführten Artenschutzbeitrages zu verweisen, so
dass mit der Durchführung von Kompensationsmaßnahmen Konflikte, wie sie etwa durch
eine Abwertung der Lebensräume einzelner Arten entstehen könnten, vermieden werden.

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen als Empfehlungen für das nachgelagerte Ge-
nehmigungsverfahren zu nennen:

 Die Einhaltung der zulässigen Schallimmissionsrichtwerte gemäß TA Lärm ist zu ge-
währleisten.

 Die Einhaltung der Beschattungsdauer ist zu gewährleisten.
 Die einzelnen Bauteile der WEA sind in einem mattierten, weißen bis hellgrauen Farbton

anzulegen. Im unteren Bereich des Anlagenturms können grüne Farbtöne gewählt wer-
den.

 Der Schutz der Gehölze ist vor und während der Bauphase gemäß RAS-LP 4 bzw. DIN
18920 zu gewährleisteten.
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 Bodenschutz: Baufeldabsteckung vor Beginn der Bauarbeiten. Zur Erschließung der
Windenergieanlagen sind so weit wie möglich vorhandene, befestigte Wege zu nutzen.
Schädliche Bodenveränderungen mit Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen sind ge-
nerell zu vermeiden. Arbeitsstreifen und Baufelder sind auf das unbedingt erforderliche
Maß zu begrenzen. Als Lagerflächen sind bevorzugt die Ackerflächen im Umfeld der
Maßnahme zu nutzen. Bei sämtlichen Bodenarbeiten sind die DIN 18300 (Erdarbeiten)
und DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Bodenarbeiten) zu berücksich-
tigen. Demnach werden Abtrag und Auftrag von Oberboden gesondert von allen ande-
ren Bodenarbeiten durchgeführt. Der Oberboden ist, sofern er nicht direkt wiederver-
wendet wird, in Mieten fachgerecht zwischenzulagern. Um eine standortgerechte Wie-
derbegrünung zu ermöglichen, ist der anfallende Oberboden nach Abschluss der Roh-
bodenarbeiten vor Ort wieder einzubauen. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden.
Kommt es dennoch zu Verdichtungen, so sind diese nach Ausführung der Bodenarbei-
ten durch eine tiefgründige Auflockerung aufzuheben.

 Gewässerschutz: Während der Bauarbeiten dürfen keine Verunreinigungen und keine
wassergefährdenden Stoffe in die Gewässer gelangen. Die zum Betrieb von Bauma-
schinen erforderlichen Öle und Treibstoffe sind entsprechend §§ 1 a, 26 und 34 WHG
schadlos zu lagern. Bei Verunreinigungen mit wassergefährdenden Stoffen sind die
Meldepflichten zu beachten. Während der Bauphase hat die Betankung von Baufahr-
zeugen und -maschinen auf einer wasserundurchlässigen Fläche derart zu erfolgen,
dass auslaufende Kraft- und Betriebsstoffe sofort erkannt, zurückgehalten und aufge-
nommen werden können. Ein geeignetes Bindemittel ist vorzuhalten. Um eine Versicke-
rung von Regenwasser zu ermöglichen, sind vollversiegelte Flächen auf ein Mindest-
maß zu reduzieren. Temporär befahrene Wege sollten als wassergebundene Wegede-
cke angelegt werden.

 Minimierung der Beleuchtung: Beleuchtungen sind abgesehen von Beleuchtung zu War-
tungsarbeiten und der vorgeschriebenen Nachtbefeuerung nicht vorzusehen. Es sollen
gedeckte, nicht reflektierende Farben für die Windenergieanlagen verwendet werden.
Die Nachtbefeuerung ist technisch so zu steuern, dass die Lichtsignale der einzelnen
Anlagen synchron zueinander aufleuchten.

 Minimierung der visuellen Beeinträchtigungen (Aufzählung): Aufstellung möglichst nicht
in Reihe, sondern flächenhaft konzentriert; Verwendung dreiflügeliger Rotoren; Überein-
stimmung von Anlagen innerhalb einer Gruppe oder eines Windparks hinsichtlich Höhe,
Typ, Laufrichtung und -geschwindigkeit; Bevorzugung von Anlagen mit geringerer Um-
drehungszahl, bei Gruppen und Windparks möglichst synchroner Lauf wegen des ruhi-
geren Laufbildes; angepasste Farbgebung, Vermeidung ungebrochener und leuchten-
der Farben; energetischer Verbund mit dem Leitungsnetz der Energieversorgungsunter-
nehmen mittels Erdkabel.

Daneben können, mit Blick auf die artenschutzrechtliche Prüfung, zusammenfassend fol-
gende Maßnahmen erforderlich werden. In der Karte 1 des artenschutzrechtlichen Fachbei-
trages werden die relevanten Maßnahmen den einzelnen Flächen zugewiesen.
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 Die Baufeldfreimachung und Baufeldvorbereitung ist i. S. des § 39 BNatSchG außerhalb
der Kernbrutzeit (01.03. bis 30.06.) von Wiesenvögeln durchzuführen. Ebenso ist das
Abschieben des Oberbodens auf eine Zeit außerhalb der Brutzeit zu legen. Zum Schutz
der gehölzbrütenden Vogelarten ist zudem das gesetzlich vorgeschriebene Rodungs-
verbot i. S. des § 39 BNatSchG zwischen dem 1. März und 30. September einzuhalten.
(Sind aus Gründen des Bauablaufes zwingend Baufeldfreiräumungen zu anderen als
dem o. g. Zeitfenster erforderlich, wird zuvor durch einen Ornithologen festgestellt, ob in
der jeweiligen Brutsaison aktuelle Bruten vorhanden sind. Wenn keine Bruten festzustel-
len sind, kann der Abtrag von Oberboden bzw. die Rodung von Gehölzen in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde auch im Zeitraum zwischen März bis Juni er-
folgen.)

 Beschränkung des Mastfußbereiches auf ein Mindestmaß sowie Ausgestaltung als
Schotterfläche.

 Darüber hinaus sind ggf. artspezifische Maßnahmen festzusetzen (z. B. Kontrolle von
Baumhöhlen auf Quartiersnutzung).

 Fledermausfreundliche Abschaltalgorithmen. Grundsätze zur Abschaltung und zum Mo-
nitoring erläutert der Leitfaden „WEA und Artenschutz“ (MKULNV NRW, 2013).

 Schaffung von Ablenkungs-Nahrungshabitaten für Rotmilan sowie Uhu (M1).
 Passive Umsiedlung durch Habitatoptimierung / -neuanlage abseits der Anlagen für

Rotmilan sowie Uhu (M2).
 Entwicklung und Pflege von Habitaten im Grünland (M3) für den Ausgleich erheblich

beeinträchtigter Lebensräume von Kiebitz oder Wachtel.
 Optimierung von Ackerstandorten (M4) für den Ausgleich erheblich beeinträchtigter Le-

bensräume von Kiebitz oder Wachtel.
 Maßnahmen zum Risikomanagement: Für Bereiche in denen hohe artenschutzrechtli-

che Konflikte aufgrund des Vorkommens der Arten Rotmilan und Uhu prognostiziert
wurden bzw. für die keine umfangreichen faunistischen Kartierungen vorliegen, sind im
Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung folgende Maßnahmen zum Ri-
sikomanagement durchzuführen. Brutvogelkartierung (R1) bzw. Raumnutzungskartie-
rung von Vögeln (Rotmilan) (R2).

4. Alternative Handlungsmöglichkeiten

Im Rahmen der Potenzialstudie wurden alternative Planungsmöglichkeiten für das gesamte
Gemeindegebiet überprüft. Hier wurden harte und weiche Ausschlusskriterien in die Flä-
chenermittlung mit einbezogen, die auch die Belange von Natur und Umwelt berücksichtig-
ten. Im Rahmen der Abwägung wurde aus dem ermittelten Flächenpool die vorliegende
Flächenkulisse ermittelt.

Bei Nicht-Durchführung würden die bisherigen restriktiven Festlegungen bestehen bleiben.
Das Ziel, mit der Erweiterung der Konzentrationszonen regenerative Energien zu fördern
und aktuellen Anlagentechnikstand Raum und somit einen Beitrag zum lokalen Klima-
schutz zu leisten, würde dann nicht verfolgt werden.
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5. Grundlagen, Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Die Angaben im Umweltbericht beziehen sich im Wesentlichen auf vorhandene Grundla-
generhebungen, die von der Gemeinde Dörentrup im Rahmen der geplanten Darstellung
der Konzentrationsflächen in Auftrag gegeben wurden bzw. für diesen Raum verfügbar sind
(FNP). Wesentlicher Bestandteil zur Ermittlung der Umweltbelange ist die durchgeführte
Potenzialflächenanalyse sowie die Schritte im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung. Diese
sind in den Abwägungsunterlagen sowie im Entwurf der Begründung dokumentiert.

Als Datengrundlage zur Bewertung der potenziellen Auswirkungen auf die Avifauna wurden
von der Gemeinde avifaunistische Erfassungen beauftragt, welche im Jahr 2012 durchge-
führt wurden (Grote, 2012). Darüber hinaus standen weitere Kartierungsergebnisse der
Avifauna aus dem Jahr 2015 für die Konzentrationszonen 9 und13 zur Verfügung.

Informationen zur Raumnutzung einzelner WEA-empfindlicher Arten liegen derzeit nicht
flächendeckend vor. Für die Konzentrationszone 13 wurde im Jahr 2015 eine Raumnut-
zungskartierung durchgeführt. In weiteren Bereichen, in denen im Folgenden hohe arten-
schutzrechtliche Konflikte aufgrund des Vorkommens der Art Rotmilan prognostiziert wer-
den, kann es daher erforderlich werden, eine Raumnutzungskartierung durchzuführen.

Da die Auswirkungen durch den Betrieb der WEA abhängig vom gewählten Standort sind,
können einzelne Aussagen erst im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens
beurteilt werden. Dies betrifft insbesondere potenzielle Auswirkungen auf die Gesundheit
des Menschen durch Lärm und Schattenwurf, die Auswirkungen auf planungsrelevante
Arten, die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt sowie den Umfang der Beeinträchtigun-
gen und die notwendigen Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild.

6. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Die Gemeinde Dörentrup hat gemäß § 4c BauGB die Pflicht erhebliche Umweltauswirkun-
gen die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwachen
(Monitoring). Die Überwachungsmaßnahmen dienen dazu, erhebliche nachteilige und un-
vorhergesehene Umweltauswirkungen frühzeitig zu erkennen und ggf. geeignete Maßnah-
men zur Abhilfe ergreifen zu können. Dieses sogenannte Monitoring umfasst auch die Be-
obachtung, Überwachung und Kontrolle der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt.

Die Monitoring-Maßnahmen für die zu erwartenden erheblichen Auswirkungen sowie für
unvorhergesehene Umweltauswirkungen sind nachfolgend zusammengefasst:
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 Einhaltung der Immissionsschutzrichtwerte
 Prognoseunsicherheiten in Bezug auf die Fledermausarten mit dem Risiko der Kollision

müssen zukünftig durch Abschaltzeiten sowie ein Monitoring überwacht werden (Fle-
dermausfreundliche Abschaltalgorithmen). Die Festlegung des Umfangs des Monitoring
kann erst im nachgelagerten Genehmigungsverfahren erfolgen.

 Im Rahmen der Umsetzung der einzelnen Windenergieanlagen sind voraussichtlich
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Unter Berücksichtigung der voraus-
sichtlichen Zunahme von WEA im gesamten Kreisgebiet sind die kreisweiten Populatio-
nen der betroffenen Arten zu überwachen (Summationswirkungen).

Hinweise der Behörden und Hinweise aus der Bevölkerung können das kommunale Moni-
toring ergänzen.

Da sich durch die 9. Änderung des Flächennutzungsplans keine unmittelbaren Umwelt-
auswirkungen ergeben, kann ein Monitoring erst im Zuge nachfolgender Genehmigungs-
verfahren erfolgen. Wichtige, hierbei zu beachtende Aspekte sind u. a. umweltschonender
Ausbau der Wege, Schutz des umliegenden Baumbestandes, Maßnahmen zum Schutz
des Grundwassers, Bodenschutzmaßnahmen, Einhaltung der Schutzfristen aus Arten-
schutzsicht, Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde zur Eingriffsregelung.
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7. Allgemein verständliche Zusammenfassung

Im Rahmen der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes beabsichtigt die Gemeinde
Dörentrup nach der Abwägung der Stellungnahmen und Hinweise aus der durchgeführten
frühzeitigen Beteiligung, einen Teil der Flächen aus der vorgeschalteten Potenzialflä-
chenanalyse als Konzentrationszonen auszuweisen.

Hierfür wird gem. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, die die zu erwar-
tenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Umwelt ermittelt, be-
schreibt und bewertet.

Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und all-
gemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleit-
plans in angemessener Weise verlangt werden kann. Die Ergebnisse werden in dem vor-
liegenden Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB zusammengefasst.

Geplant ist die Ausweisung von vier Konzentrationszonen auf insgesamt 90,8 ha
(ca. 10,1 % Anteil an der sog. „Weiss“fläche).

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen können diverse Wirkungen auf die zu be-
trachtenden Schutzgüter hervorgerufen werden. Im Wesentlichen sind Beeinträchtigungen
der Wohnfunktion im Umfeld der Konzentrationsflächen, negative Auswirkungen auf einige
windkraftempfindliche Vogel- und Fledermausarten sowie negative Auswirkungen auf das
Landschaftsbild möglich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand können erhebliche Beeinträchtigen für die Schutzgüter
Mensch, Boden, Wasser, Klima / Luft, Kultur- und Sachgüter durch Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gesenkt werden.

Für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt sowie Landschaft ist hingegen mit
erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Nach derzeitigem Kenntnistand können im
konkreten Einzelfall die erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere, Pflanzen
und biologische Vielfalt auf ein Maß unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gesenkt werden.
Zu berücksichtigen sind hier Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltung der Windener-
gieanlagen zu bestimmten Zeiten oder die Umsetzung von vorgezogenen Ausgleichsmaß-
nahmen). Für das Schutzgut Landschaft inkl. der Erholungsfunktion sind in der Regel er-
hebliche Eingriffe unvermeidbar. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion
können jedoch ausgeschlossen werden.

Die für die Darstellung von Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung geplanten
Flächen liegen im Landschaftsschutzgebiet und / oder Trinkwasserschutzgebiet. Eine Be-
freiung von den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung durch die Untere Land-
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schaftsbehörde und die Genehmigungen der zuständigen Wasserbehörde stehen noch
aus.

Im nachgelagerten Zulassungsverfahren müssen die einzelnen Umweltbelange weiter auf
Grundlage der detaillierten Projektplanung geprüft werden. In der Regel sind hierzu ein
Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Betrachtung der Eingriffsregelung gem. § 13 ff.
BNatSchG und eine vertiefende Artenschutzrechtliche Prüfung notwendig.

Herford, im September 2016

Der Verfasser
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